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1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 14.12.2021 die Aufstellung des Bebauungsplans
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 04.08.2022 ortsüblich bekannt gemacht.
Zugleich wurde in der Zeit vom 10.08.2022 bis 24.08.2022 die Öffentlichkeit über die Ziele und
Zwecke unterrichtet (vgl. § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB).

2. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans mit Begründung in der Fassung vom 27.09.2022 wurden
die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit
vom 10.10.2022 bis 11.11.2022 beteiligt.

3. Der Entwurf des Bebauungsplans mit Begründung in der Fassung vom 27.09.2022 wurde gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 07.10.2022 bis 08.11.2022 öffentlich ausgelegt.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans mit Begründung in der Fassung vom 15.02.23 wurden die
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
16.03.2023 bis 21.04.2023 wiederholt beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplans mit Begründung in der Fassung vom 15.02.2023  wurde
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit 10.03.2023 bis 11.04.2023 wiederholt öffentlich ausgelegt.

6. Die Gemeinde Gräfelfing hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 25.04.2023 den
Bebauungsplan mit Begründung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 25.04.2023 als
Satzung beschlossen.

Gräfelfing, den ...........................
         (Siegel)

  …………………………………………..
  Peter Köstler - Erster Bürgermeister -

7. Ausgefertigt,

Gräfelfing, den ...........................
         (Siegel)

  …………………………………………..
  Peter Köstler - Erster Bürgermeister -

8. Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan wurde am ...........................
 gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.  Der Bebauungsplan ist damit in Kraft

getreten.

  Gräfelfing, den ...........................
         (Siegel)

  …………………………………………..
 Peter Köstler - Erster Bürgermeister -

1 Allgemeines Wohngebiet
1.1 Im Allgemeinen Wohngebiet WA sind die folgenden gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO

zulässigen Nutzungen nicht zulässig:
 - die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und
   Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe
1.2 Im Allgemeinen Wohngebiet WA werden die folgenden gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO

ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes:
 - Betriebe des Beherbergungsgewerbes
 - Gartenbaubetriebe
 - Tankstellen

2 Sondergebiet SO Pflegeheim und Service-Wohnen
2.1 Das Sondergebiet SO Pflegeheim und Service-Wohnen dient der Unterbringung

eines Seniorenwohn- und Pflegeheimes.
2.2 Im Rahmen dieser Zweckbestimmung sind nur folgende Hauptnutzungen zulässig:
 - Pflegeeinrichtungen
 - Wohnnutzungen für Personen mit barrierefreiem Wohnbedarf
 - Einzelhandelsbetriebe mit jeweils einer Verkaufsfläche von max. 150 m2

 - Wohnnutzungen für Beschäftigte des Pflegeheims im Planungsgebiet
 - Gastronomieeinrichtungen
 - Räume für freie Berufe
2.3 Über die gem. D.2.2 zulässigen Hauptnutzungen hinaus sind folgende

Nebennutzungen zulässig:
 - Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 BauNVO
 - die den Hauptnutzungen zugeordneten Nebeneinrichtungen wie Lager-,  

Technik-, Sozial- und sonstige Nebenräume
 - Anlieferungsbereiche
 - die gem. BayBO erforderlichen Stellplätze
 - Fahrradstellplätze

3 Maß der baulichen Nutzung und Höhenentwicklung
3.1 Im Sondergebiet SO Pflegeheim und Service-Wohnen darf die festgesetzte

Grundfläche durch bauliche Anlagen gem. § 19 Abs. 4 BauNVO bis zu einer
maximalen GRZ von 0,7 überschritten werden.

3.2 Im Allgemeinen Wohngebiet WA darf die festgesetzte Grundfläche durch bauliche
Anlagen gem. § 19 Abs. 4 BauNVO um 50 % überschritten werden.

3.3 Im gesamten Planungsgebiet beziehen sich die festgesetzten Wandhöhen auf die
Höhenkote 536,4 m ü. NHN. (unterer Bezugspunkt).

3.4 Der obere Bezugspunkt der festgesetzten Wandhöhe ist der Schnittpunkt der
aufgehenden Außenwand mit der Dachhaut. Bei Flachdächern mit ausgebildeter
Attika bestimmt die Oberkante der Attika der aufgehenden Wand die Wandhöhe.

3.5 Bei Flachdächern dürfen die festgesetzten Wandhöhen durch technische
Dachaufbauten um bis zu 3 m und durch Absturzsicherungen für Freibereiche um
bis zu 1,3 m überschritten werden.

4 Überbaubare Grundstücksflächen und Nebenanlagen
4.1 Die festgesetzten Baugrenzen dürfen durch erforderliche Be- und

Entlüftungsanlagen sowie Lichtschächte um bis zu 1,5 m auf max. einem Drittel der
jeweiligen Fassadenlänge überschritten werden, soweit die Belange der
Grünordnung gesichert sind.

4.2 Nebenanlagen und Einrichtungen i.S. des § 14 BauNVO sowie Stellplätze sind nur
innerhalb der festgesetzten Baugrenzen und der festgesetzten Flächen für
Stellplätze zulässig. Hiervon ausgenommen sind Zufahrten und Wege,
Fahrradstellplätze, Müllaufstellflächen und Spielplätze.

4.3 Tiefgaragen sind ausschließlich innerhalb der Flächen für bauliche Anlagen
unterhalb der Geländeoberfläche und der festgesetzten Baugrenzen zulässig.

4.4 Die südliche Baugrenze des westlichen Bauraumes im SO Pflegeheim und Service-
Wohnen darf durch Vordächer auf einer Breite von max. 4 m und einer Tiefe von
max. 4 m überschritten werden.

5 Dachgestaltung und Dachaufbauten
5.1 Bei Satteldächern sind technische Dachaufbauten mit Ausnahme von Kaminen,

Antennen und Solaranlagen unzulässig. Solar- und Photovoltaikanlagen müssen
dabei parallel und mit einem maximalen Abstand von 25 cm zur Dachhaut
installiert werden.

5.2 Technische Dachaufbauten auf Flachdächern dürfen eine Höhe von max. 3 m
nicht überschreiten und müssen um das Maß ihrer Höhe, jedoch mindestens um 3
m, von der Dachtraufe zurückgesetzt sein. Sie sind zusammenzufassen und mit
einem Sichtschutz von max. 3 m Höhe einzuhausen. Sie dürfen einen Anteil von 30
% der Dachfläche nicht überschreiten. Dies gilt nicht bei Anlagen zur Nutzung der
Sonnenenergie. Diese sind mit einer extensiven Dachbegrünung gem. D.8.11 zu
kombinieren.

5.3 Auf dem Flachdach im östlichen Bauraum im Sondergebiet SO Pflegeheim und
Service-Wohnen sind Nutzungen als Freibereiche mit bis zu 300 m2 zulässig.

6 Immissionsschutz
6.1 Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden mit schutzbedürftigen

Aufenthaltsräumen sind technische Vorkehrungen nach Nr. 7 der DIN 4109-1,
Januar 2018, Schallschutz im Hochbau vorzusehen.

6.2 In den gemäß Planzeichen A.8.8 festgesetzten Fassadenbereichen mit
Beurteilungspegeln durch Verkehrslärm von mehr als 70/60 dB(A) Tag/Nacht ist die
Anordnung von öffenbaren Fenstern schutzbedürftiger Aufenthaltsräume von
Wohnungen und Pflegenutzungen unzulässig.

6.3 In den gemäß Planzeichen A.8.9 festgesetzten Fassadenbereichen sind zur
erforderlichen Belüftung bei schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen von
Wohnungen und Pflegenutzungen im Sinne der DIN 4109, die Fenster aufweisen, an
denen der Beurteilungspegel durch Verkehrslärm von 59 dB(A) tags oder 49 dB(A)
nachts überschritten wird, schallgedämmte Lüftungseinrichtungen oder andere
technisch geeignete Maßnahmen vorzusehen. Schallgedämmte
Lüftungseinrichtungen oder andere technisch geeignete Maßnahmen zur
Belüftung sind beim Nachweis des erforderlichen Schallschutzes gegen Außenlärm
zu berücksichtigen und können entfallen, sofern der betroffene Aufenthaltsraum
durch ein weiteres Fenster an einer lärmabgewandten Gebäudeseite, an dem ein
Beurteilungspegel durch Verkehrslärm von 59/49 dB(A) tags/nachts nicht
überschritten wird, belüftet werden kann.

6.4 Zum Schutz vor Gewerbelärm sind an den gem. Planzeichen A.8.10 festgesetzten
Fassadenbereichen schutzbedürftige Aufenthaltsräume von Wohnungen und
Pflegenutzungen (Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer) nur zulässig, wenn durch
baulich- technische Maßnahmen (wie verglaste Loggien, Prallscheiben,
Schallschutzerker, Vorhangfassaden, Gebäuderücksprünge, Laubengänge o.ä.)
nachgewiesen werden kann, dass 0,5 m vor deren lüftungstechnisch notwendigen
Fenster die Beurteilungspegel durch Gewerbelärm die maßgeblichen
Immissionsrichtwerte sowie die kurzzeitigen Geräuschspitzen durch Gewerbelärm
das Spitzenpegelkriterium der TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete durch
geeignete Maßnahmen zur Abschirmung des Anlagenlärms nicht überschreiten.

6.5 Im Planungsgebiet sind schutzbedürftige Büroräume o.Ä. an den Gebäudeseiten
mit Verkehrslärm-Beurteilungspegeln von mehr als 59 dB(A) tags mit
schallgedämmten Lüftungseinrichtungen oder anderen technisch geeigneten
Maßnahmen zur Belüftung auszustatten, sofern diese Räume nicht über ein Fenster
an einer dem Verkehrslärm abgewandten Gebäudeseite mit Verkehrslärm-
Beurteilungspegeln von ≤ 59 dB(A) tags belüftet werden können.

6.6 In den gem. Planzeichen A.8.11 festgesetzten Bereichen ist die Anordnung von
Außenwohn- und schützenswerten Freibereichen (Balkonen, Loggien, Terrassen,
Dachterrassen o.Ä.) nur zulässig, wenn gewährleistet wird, dass auf den
Außenwohnbereichen ein Beurteilungspegel durch Verkehrslärm von max. 59
dB(A) am Tag (Berechnungshöhe 2 m über Oberkante Boden in der Mitte des
jeweiligen Außenwohnbereichs) eingehalten wird.

6.7 Tiefgaragenrampen sind in die Gebäude zu integrieren oder einzuhausen. Die
Innenwände und Decken der Rampen sind schallabsorbierend zu verkleiden und
haben einen Absorptionskoeffizienten von α500 > 0,7 bei 500 Hz aufzuweisen. Die
Einhausung der Rampen hat ein bewertetes Schalldämmmaß von R'W,R = 25 dB
aufzuweisen. Bei der Errichtung von Tiefgaragenein- und –ausfahrten sind
lärmarme Entwässerungsrinnen sowie Garagentore zu verwenden, die dem Stand
der Lärmminderungstechnik entsprechen.

6.8 Zwischen Tiefgarageneinhausung der TG-Ausfahrt südlich des geplanten
Gebäudes für Gemeindewohnen im WA und der Lochhamer Straße, ist die gemäß
Planzeichen A.8.12 festgesetzte Schallschutzwand, mit Länge l = 3,0 m, geschlossen
mit einer abfallenden Höhe von Oberkante Tiefgarageneinhausung bis Höhe h =
1,5 m über Gelände am südlichen Ende und einer Schalldämmung von
mindestens RW = 20 dB zu errichten.

7 Abgrabungen und Aufschüttungen
7.1 Aufschüttungen sind in dem Maße zulässig, wie sie zur Herstellung einer

bebaubaren Grundstücksfläche erforderlich sind. Dazu sind Aufschüttungen im
Umfang von max. 4 m gemessen ab dem Höhenbezugspunkt gem. Planzeichen
A.8.5 im Bereich der Gebäude im Sondergebiet SO Pflegeheim und Service-
Wohnen und Allgemeinen Wohngebiet entlang der Lochhamer Straße zulässig.

7.2 Es sind außerhalb der Bauräume ausschließlich Abgrabungen zur Belichtung von
Untergeschossen an der östlichen Fassade im westlichen Bauraum im SO
Pflegeheim und Service-Wohnen mit einer maximalen Tiefe von 5 m gemessen ab
der aufgehenden Wand und einer maximalen Gesamtbreite von 25 m zulässig.

7.3 Innerhalb der Bauräume sind Abgrabungen lediglich zur Errichtung von
Fluchttreppen mit bis zu 3 m Breite zulässig.

8 Grünordnung
8.1 Die Bepflanzung der Freiflächen innerhalb des Geltungsbereichs des

Bebauungsplans ist entsprechend den planerischen und textlichen Festsetzungen
herzustellen, dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Ausgefallene Bäume und
Sträucher sind in der darauffolgenden Vegetationsperiode gleichwertig in der
Wuchsordnung nachzupflanzen. Nachpflanzungen haben den festgesetzten
Güteanforderungen gem. D.8.3 zu entsprechen.

8.2 Für nicht bebaute Flächen innerhalb der Bauräume gelten die angrenzenden
grünordnerischen Festsetzungen entsprechend.

8.3 Die zu pflanzenden Gehölze müssen folgende Güteanforderungen und
Mindestpflanzqualitäten erfüllen:

 - Bäume: Hochstamm, 4 x verpflanzt, mDb, Stammumfang mind. 25 - 30 cm
 - Sträucher: Solitär., 4x verpflanzt, mB, 125-150 cm
8.4 Zufahrten, Wege sowie offene Stellplätze sind auf ein Mindestmaß zu beschränken

und soweit funktional möglich wasserdurchlässig mit einem Abflussbeiwert von
max. 0,7 herzustellen (z.B. Pflaster mit Grasfuge, Rasenpflaster, Rasengittersteine,
Schotterrasen), sofern keine Fahrzeuge gereinigt oder gewartet werden und kein
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen erfolgt.

8.5 Die in der Planzeichnung als zu begrünen und zu bepflanzen festgesetzten Flächen
sind zu mindestens 30 % als blütenreiche Wiesen- und Blühflächen aus heimischen,
standortgerechten Arten (Kräuteranteil mind. 50 %) in der auf die
Nutzungsaufnahme folgenden Vegetationsperiode herzustellen, zu pflegen und zu
erhalten. Rasenflächen dürfen innerhalb dieser zu begrünenden Flächen einen
Anteil von max. 40 % nicht überschreiten. Innerhalb dieser zu begrünenden
Flächen sind Müllaufstellflächen, Feuerwehraufstellflächen, erforderliche Zufahrten
und Wege, Flächen für Anlieferung, Fahrradstellplätze, Spielplätze, 40 m2

Ausschankflächen des angrenzenden Wirtsgartens sowie Licht- und
Lüftungsschächte für Kellergeschosse und Tiefgaragen auf bis 30% der Fläche
zulässig.  
Gartenflächen mit Schotter, Kies oder ähnlichem Belag insbesondere in
Kombination mit nicht durchwurzelbaren Folien sind nicht zulässig.

 Darüber hinaus sind auf diesen Flächen mind. 5 heimische, standortgerechte
Laubbäumen in der Mindestpflanzqualität gem. D.8.3 in der auf die
Nutzungsaufnahme folgenden Vegetationsperiode herzustellen, extensiv zu
pflegen sowie dauerhaft zu erhalten.

8.6 Die Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind mit der Zweckbestimmung
"Grundstückseingrünung" zu erhalten. Baumfällungen zur Gewährleistung der
Verkehrssicherheit sind zulässig, wenn der prägende Charakter als Eingrünung
erhalten bleibt.

8.7 Im gesamten Geltungsbereich müssen nach Fällmaßnahmen mind. 90
standortgerechte Laubbäume in der Fläche vorhanden sein. Die erforderlichen
Nachpflanzungen sind entsprechend den Güteanforderungen gem. D.8.3 zu
erbringen.

8.8 Bei Pflanzung von Bäumen in Belagsflächen ist eine durchwurzelbare, spartenfreie
Mindestfläche von mind. 24 m2 mit einer durchwurzelbaren, spartenfreien
Mindestschichtdicke von 1,50 m vorzusehen. Bei Pflanzungen auf Tiefgaragen und
sonstigen unterbauten Flächen ist eine durchwurzelbare, spartenfreie
Mindestfläche von mind. 24 m2 mit einer durchwurzelbaren, spartenfreien
Mindestschichtdicke von 1,0 m fachgerechtem Bodenaufbau vorzusehen.

8.9 In den befestigten Flächen des Geltungsbereichs sind überdeckte Baumscheiben
zulässig, sofern der langfristige Erhalt der Bäume durch geeignete technische
Maßnahmen gewährleistet wird.

8.10 Die als zu erhalten festgesetzten Bestandsbäume gem. A.7.3 sind dauerhaft zu
erhalten und zu pflegen. Ausgefallene Gehölze sind in der darauffolgenden
Vegetationsperiode gleichwertig nachzupflanzen. Ausnahmsweise können aus
Gründen der Verkehrssicherheit Fällungen vorgenommen werden, wenn an Ort
und Stelle ein gleichwertiger Ersatzbaum gem. D.8.3 gepflanzt wird.

8.11 Die Flachdächer im Planungsgebiet sind auf 45 % der Dachfläche mind. extensiv
mit heimischen Arten (Kräuteranteil mind. 50 %) zu begrünen. Der Aufbau muss aus
einer mind. 20 cm dicken, durchwurzelbaren Substratschicht bestehen. Eine
intensive Begrünung ist allgemein zulässig.

9 Dienstbarkeiten
9.1 Die gem. Ziff. A.8.6 festgesetzte Fläche GF (B) ist mit einem Geh- und Fahrrecht

zugunsten der jeweiligen Eigentümer des Flurstücks Nr. 1039 zu belasten.
9.2 Die gem. Ziff. A.8.7 festgesetzte Fläche GFL (B) ist mit einem Geh-, Fahr- und

Leitungsrecht zugunsten der jeweiligen Eigentümer des Flurstücks Nr. 1039 zu
belasten.

10  Artenschutz
10.1 Für den Verlust einer Baumhöhle sind für den Ersatz jeweils Nistkästen für Vögel und

Fledermäuse im Verhältnis 1:3 zu erbringen. Die Nistkästen sind im Planungsgebiet
an vorhandene Bäume anzubringen und entsprechend zu pflegen.

11 Versickerung und Entwässerung
11.1  Das Niederschlagswasser von Dachflächen und sonstigen befestigten Flächen des

jeweiligen Baugrundstücks ist oberflächig und möglichst breitflächig zu versickern.
Rigolen und Sickerschächte sind nur nach Begründung und unter Einhaltung der
Regeln der Technik zulässig.

12 Mobilfunkanlagen
12.1  Im gesamten Planungsgebiet sind freistehende Mobilfunksendeanlagen

ausgeschlossen.

E. HINWEISE DURCH TEXT
1 Verhältnis zu kommunalen Satzungen
1.1 Soweit im Rahmen dieses Bebauungsplanes nichts Abweichendes geregelt ist,

gelten die kommunalen Satzungen uneingeschränkt in der zum Zeitpunkt des
Bauantrages jeweils gültigen Fassung.

2 Artenschutz
2.1 V1: Um Vogelschlag an Glasfassaden und transparenten Lärmschutzwänden zu

vermeiden, sind an den Glasflächen ab einer Größe von 4 m2 vogelschlagsichere
Maßnahmen zu treffen. Z.B. sind halbtransparente Materialien wie Milchglas,
Glasbausteine, farbiges, satiniertes oder mattiertes Glas gut geeignet. Genauso
wirksam sind Muster in den Scheiben, die während der Herstellung z.B. mit Lasern,
Sandstrahlverfahren oder Siebdruck eingebracht werden. Die Gläser sollten
entspiegelt sein und max, 10 % Außenreflexionsgrad haben. Vermeiden sollte man
in jedem Fall transparente Glasflächen, durch die die Landschaft, der Himmel oder
Gehölze sichtbar sind. Es wird auf das Maßnahmenblatt „Vogelschlag an
Glasflächen vermeiden“ des Landesamt für Umwelt (LfU) verwiesen.

2.2 V2: Für Gehölzschnittmaßnahmen und Baumfällungen ist der grundsätzliche
Verbotszeitraum des § 39 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 BNatSchG (01.03.-30.09.) zu beachten.
Ausnahmen sind nur in den unter § 39 Abs. 5 S. 2 BNatSchG genannten Fällen
zulässig. Die Entfernung von Hecken und Gebüschen ist in der Zeit von Anfang
März bis Ende September grundsätzlich untersagt (§ 39 Abs. 5 BNatSchG).

2.3 V3: Im zukünftigen Baugebiet und während der Baumaßnahmen sollten
ausschließlich fledermausfreundliche Beleuchtungsmittel, wie z.B. LED-Leuchten
unter 2700 Kelvin, Amber-LED unter 2200 Kelvin oder Natriumdampflampen genutzt
werden. Die Beleuchtung sollte auf das unbedingt erforderliche Maß reduziert
werden. Es sollten nach oben abgeschirmte, zielgerichtete Beleuchtungsmittel
installiert werden.

2.4 V4: Da die Gehölzbestände im Norden des Planungsgebietes (besonders im
Innenhof des Seniorenzentrums) eine wichtige Leitstruktur für jagende Fledermäuse
sowie einen Lebensraum für viele baum- und teilweise höhlenbrütende Vogelarten
darstellen, sollten diese im Bebauungsplan so weit wie möglich als zu erhalten
festgesetzt bzw. durch Neupflanzungen ersetzt werden.

2.5 V5: Potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten am Gebäude sowie Baumhöhlen
sind vor Abrissbeginn bzw. Entfernung der Bäume gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG auf
ein tatsächliches Vorkommen von Tieren durch eine*n Fachbiolog*in zu
überprüfen. Sollten Tiere nachgewiesen werden, sind in Abstimmung mit der
zuständigen Naturschutzbehörde ggf. weitere Maßnahmen zu treffen.

3 Grundwasser
3.1 Sollten Bauwerke, wie z.B. Tiefgaragen und Keller in den Grundwasserkörper

hineinreichen, sind diese wasserdicht auszubilden und auftriebssicher herzustellen.
Für Bauwerke, die so tief gründen, dass ein Grundwasseraufstau zu erwarten ist,
muss ein wasserrechtliches Verfahren durchgeführt werden. Gleiches gilt für eine
eventuell erforderliche Bauwasserhaltung.

3.2 Die Erkundung des Baugrundes einschließlich der Grundwasserverhältnisse obliegt
grundsätzlich dem jeweiligen Bauherrn, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen
auftretendes Grund- oder Hang- und Schichtenwasser sichern muss.

3.2 Die DIN 18195 mit DIN 18533 ist zu beachten. Schleppwasser ist in
Verdunstungsrinnen zu fassen. Auf das LfU-Merkblatt 4.3/15 mit dazugehörigem
Schreiben in Anlage 1 wird verwiesen.

4 Niederschlagswasser, Versickerung und Entwässerung
4.1 Bei der Versickerung sind die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung

(NWFreiV) und die Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von
gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) zu
berücksichtigen. Für die Bemessung und Planung von Anlagen im Umgang mit
Niederschlagswasser wird als fachliche Arbeitsgrundlage auf das Arbeitsblatt DWA-
A 138 (Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von
Niederschlagswasser) und das Merkblatt DWA-M 153 (Handlungsempfehlungen
zum Umgang mit Regenwasser) verwiesen.

4.2 Öffnungen am Gebäude (Lichtschächte, Treppenabgänge, Kellerfenster, Türen,
Be- und Entlüftung, Mauerdurchleitungen, etc.) sind ggf. ausreichend
hochzusetzen und gegen eindringendes Wasser zu sichern. Tiefgaragenein- und
-ausfahrten sind baulich zum Schutz vor Überflutung mit einer Überhöhung von
mind. 10 cm gegenüber der angrenzenden öffentlichen Straßenfläche
auszubilden. Durch die entstehende Bebauung darf es zudem zu keiner
Verschlechterung bei wild abfließendem Wasser für Dritte kommen (§ 37 WHG).

5 Bodenschutz
5.1 Der Oberboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie

bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist
in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu
schützen (§ 202 BauGB).

5.2 Bei Herstellung der Geländeoberfläche ist eine humushaltige Oberbodenschicht
mit mindestens 20 cm Mächtigkeit herzustellen.

5.3 Zur Gewährleistung einer bodenschonenden Ausführung der Bauarbeiten sind die
DIN 18915 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten“ (Stand: Juni
2018) und DIN 19731 „Verwertung von Bodenmaterial“ (Stand: Mai 1998) sowie §
12 BBodSchG zu beachten.

6 Altlasten
6.1 Sollten bei den Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkeiten des

Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder
Altlast hindeuten, ist unverzüglich das Landratsamt zu benachrichtigen
(Mitteilungspflicht gem. Art. 1 BayBodSchG).

7 Grünplanung
7.1 Im Bereich von Spielplätzen und des Demenzgartens des Altenwohnheims dürfen

giftige Gehölze laut LWG-Veröffentlichung (Bayerische Landesanstalt für Weinbau
und Gartenbau) Giftpflanzen in Gärten und Grünanlagen -jeweils neueste
Fassung- mit einer Einstufung von “stark giftig“, "giftig" und "schwach giftig“ nicht
gepflanzt werden.

7.2 Mit dem Bauantrag ist ein Baumbestands- und Freiflächengestaltungsplan
einzureichen.

8 Baumschutz
8.1 Bei Baumaßnahmen im Nahbereich von Bäumen wird die Berücksichtigung der

DIN 18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei
Baumaßnahmen" und der RAS-LP4 "Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil:
Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und
Tieren" empfohlen.

8.2 Geeignete technische Maßnahmen zum Erhalt von Bäumen sind
Baumschutzvorrichtungen (z.B. Bügel, Poller), die die Bäume vor Anfahrschäden
und Verdichtung schützen.

9 Immissionsschutz
9.1 Die stationären Anlagen (Dachtechnik, usw.) dürfen eine Schallleistung von LWA =

67/52 dB(A) Tag/Nacht nicht überschreiten. Ausnahmen sind zulässig, wenn die
schalltechnische Verträglichkeit mit der schutzbedürftigen Nachbarschaft
nachgewiesen werden kann, d.h. wenn die jeweiligen Immissionsrichtwerte um
mindestens 15 dB(A) unterschritten werden.

9.2 Anlieferungen sind im Nachtzeitraum (22:00 - 06:00 Uhr) unzulässig.
9.3 Eine Nutzung der oberirdischen Stellplätze ist im Nachtzeitraum (22:00 - 06:00 Uhr)

unzulässig, z.B. durch Ausweisung von Besucherstellplätzen, die i.d.R. nur tagsüber
genutzt werden. Die Stellplätze des Personals und der Wohnnutzungen sollten in
der Tiefgarage untergebracht werden und können dann tags und nachts
uneingeschränkt genutzt werden.

9.4 Beim Planungsfall der Errichtung einer Tiefgarageneinfahrt für die südlich des
Planungsgebietes liegende Gaststätte Pschorrhof ist zwischen
Tiefgarageneinhausung und der westlichen Plangebietsgrenze eine
Schallschutzwand, mit Länge l = 10,0 m, geschlossen mit einer abfallenden Höhe
von Oberkante Tiefgarageneinhausung bis Höhe h = 1,5 m über Gelände am
westlichen Ende, mit einer Schalldämmung von mindestens Rw = 20 dB zu errichten.
Da sich die TG-Ausfahrt im Planungsfall nicht im Geltungsbereich des hier
vorliegenden Bebauungsplans Nr. 25 A „Seniorenheim heim Rudolf- und Maria-
Gunst-Haus“ befindet, sondern im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 50
„Pschorrhof“, wird die erforderliche Schallschutzwand mit den beschriebenen
Ausmaßen als zeichnerische und textliche Festsetzung in den Bebauungsplan Nr.
50 aufgenommen.

10 Denkmalschutz
10.1 Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler sind gemäß Art. 8 DSchG

unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Bayerischen
Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen.

11 Sonstiges
11.1 Alle zitierten DIN-Normen, Richtlinien und Arbeitsblätter liegen im Rathaus der

Gemeinde Gräfelfing zur Einsicht bereit. Zudem sind alle Normen und Richtlinien im
Archiv des Patentamts hinterlegt.

1 Allgemeines Wohngebiet
1.1 Im Allgemeinen Wohngebiet WA sind die folgenden gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO

zulässigen Nutzungen nicht zulässig:
 - die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und
   Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe
1.2 Im Allgemeinen Wohngebiet WA werden die folgenden gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO

ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes:
 - Betriebe des Beherbergungsgewerbes
 - Gartenbaubetriebe
 - Tankstellen

2 Sondergebiet SO Pflegeheim und Service-Wohnen
2.1 Das Sondergebiet SO Pflegeheim und Service-Wohnen dient der Unterbringung

eines Seniorenwohn- und Pflegeheimes.
2.2 Im Rahmen dieser Zweckbestimmung sind nur folgende Hauptnutzungen zulässig:
 - Pflegeeinrichtungen
 - Wohnnutzungen für Personen mit barrierefreiem Wohnbedarf
 - Einzelhandelsbetriebe mit jeweils einer Verkaufsfläche von max. 150 m2

 - Wohnnutzungen für Beschäftigte des Pflegeheims im Planungsgebiet
 - Gastronomieeinrichtungen
 - Räume für freie Berufe
2.3 Über die gem. D.2.2 zulässigen Hauptnutzungen hinaus sind folgende

Nebennutzungen zulässig:
 - Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 BauNVO
 - die den Hauptnutzungen zugeordneten Nebeneinrichtungen wie Lager-,  

Technik-, Sozial- und sonstige Nebenräume
 - Anlieferungsbereiche
 - die gem. BayBO erforderlichen Stellplätze
 - Fahrradstellplätze

3 Maß der baulichen Nutzung und Höhenentwicklung
3.1 Im Sondergebiet SO Pflegeheim und Service-Wohnen darf die festgesetzte

Grundfläche durch bauliche Anlagen gem. § 19 Abs. 4 BauNVO bis zu einer
maximalen GRZ von 0,7 überschritten werden.

3.2 Im Allgemeinen Wohngebiet WA darf die festgesetzte Grundfläche durch bauliche
Anlagen gem. § 19 Abs. 4 BauNVO um 50 % überschritten werden.

3.3 Im gesamten Planungsgebiet beziehen sich die festgesetzten Wandhöhen auf die
Höhenkote 536,4 m ü. NHN. (unterer Bezugspunkt).

3.4 Der obere Bezugspunkt der festgesetzten Wandhöhe ist der Schnittpunkt der
aufgehenden Außenwand mit der Dachhaut. Bei Flachdächern mit ausgebildeter
Attika bestimmt die Oberkante der Attika der aufgehenden Wand die Wandhöhe.

3.5 Bei Flachdächern dürfen die festgesetzten Wandhöhen durch technische
Dachaufbauten um bis zu 3 m und durch Absturzsicherungen für Freibereiche um
bis zu 1,3 m überschritten werden.

4 Überbaubare Grundstücksflächen und Nebenanlagen
4.1 Die festgesetzten Baugrenzen dürfen durch erforderliche Be- und

Entlüftungsanlagen sowie Lichtschächte um bis zu 1,5 m auf max. einem Drittel der
jeweiligen Fassadenlänge überschritten werden, soweit die Belange der
Grünordnung gesichert sind.

4.2 Nebenanlagen und Einrichtungen i.S. des § 14 BauNVO sowie Stellplätze sind nur
innerhalb der festgesetzten Baugrenzen und der festgesetzten Flächen für
Stellplätze zulässig. Hiervon ausgenommen sind Zufahrten und Wege,
Fahrradstellplätze, Müllaufstellflächen und Spielplätze.

4.3 Tiefgaragen sind ausschließlich innerhalb der Flächen für bauliche Anlagen
unterhalb der Geländeoberfläche und der festgesetzten Baugrenzen zulässig.

4.4 Die südliche Baugrenze des westlichen Bauraumes im SO Pflegeheim und Service-
Wohnen darf durch Vordächer auf einer Breite von max. 4 m und einer Tiefe von
max. 4 m überschritten werden.

5 Dachgestaltung und Dachaufbauten
5.1 Bei Satteldächern sind technische Dachaufbauten mit Ausnahme von Kaminen,

Antennen und Solaranlagen unzulässig. Solar- und Photovoltaikanlagen müssen
dabei parallel und mit einem maximalen Abstand von 25 cm zur Dachhaut
installiert werden.

5.2 Technische Dachaufbauten auf Flachdächern dürfen eine Höhe von max. 3 m
nicht überschreiten und müssen um das Maß ihrer Höhe, jedoch mindestens um 3
m, von der Dachtraufe zurückgesetzt sein. Sie sind zusammenzufassen und mit
einem Sichtschutz von max. 3 m Höhe einzuhausen. Sie dürfen einen Anteil von 30
% der Dachfläche nicht überschreiten. Dies gilt nicht bei Anlagen zur Nutzung der
Sonnenenergie. Diese sind mit einer extensiven Dachbegrünung gem. D.8.11 zu
kombinieren.

5.3 Auf dem Flachdach im östlichen Bauraum im Sondergebiet SO Pflegeheim und
Service-Wohnen sind Nutzungen als Freibereiche mit bis zu 300 m2 zulässig.

6 Immissionsschutz
6.1 Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden mit schutzbedürftigen

Aufenthaltsräumen sind technische Vorkehrungen nach Nr. 7 der DIN 4109-1,
Januar 2018, Schallschutz im Hochbau vorzusehen.

6.2 In den gemäß Planzeichen A.8.8 festgesetzten Fassadenbereichen mit
Beurteilungspegeln durch Verkehrslärm von mehr als 70/60 dB(A) Tag/Nacht ist die
Anordnung von öffenbaren Fenstern schutzbedürftiger Aufenthaltsräume von
Wohnungen und Pflegenutzungen unzulässig.

6.3 In den gemäß Planzeichen A.8.9 festgesetzten Fassadenbereichen sind zur
erforderlichen Belüftung bei schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen von
Wohnungen und Pflegenutzungen im Sinne der DIN 4109, die Fenster aufweisen, an
denen der Beurteilungspegel durch Verkehrslärm von 59 dB(A) tags oder 49 dB(A)
nachts überschritten wird, schallgedämmte Lüftungseinrichtungen oder andere
technisch geeignete Maßnahmen vorzusehen. Schallgedämmte
Lüftungseinrichtungen oder andere technisch geeignete Maßnahmen zur
Belüftung sind beim Nachweis des erforderlichen Schallschutzes gegen Außenlärm
zu berücksichtigen und können entfallen, sofern der betroffene Aufenthaltsraum
durch ein weiteres Fenster an einer lärmabgewandten Gebäudeseite, an dem ein
Beurteilungspegel durch Verkehrslärm von 59/49 dB(A) tags/nachts nicht
überschritten wird, belüftet werden kann.

6.4 Zum Schutz vor Gewerbelärm sind an den gem. Planzeichen A.8.10 festgesetzten
Fassadenbereichen schutzbedürftige Aufenthaltsräume von Wohnungen und
Pflegenutzungen (Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer) nur zulässig, wenn durch
baulich- technische Maßnahmen (wie verglaste Loggien, Prallscheiben,
Schallschutzerker, Vorhangfassaden, Gebäuderücksprünge, Laubengänge o.ä.)
nachgewiesen werden kann, dass 0,5 m vor deren lüftungstechnisch notwendigen
Fenster die Beurteilungspegel durch Gewerbelärm die maßgeblichen
Immissionsrichtwerte sowie die kurzzeitigen Geräuschspitzen durch Gewerbelärm
das Spitzenpegelkriterium der TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete durch
geeignete Maßnahmen zur Abschirmung des Anlagenlärms nicht überschreiten.

6.5 Im Planungsgebiet sind schutzbedürftige Büroräume o.Ä. an den Gebäudeseiten
mit Verkehrslärm-Beurteilungspegeln von mehr als 59 dB(A) tags mit
schallgedämmten Lüftungseinrichtungen oder anderen technisch geeigneten
Maßnahmen zur Belüftung auszustatten, sofern diese Räume nicht über ein Fenster
an einer dem Verkehrslärm abgewandten Gebäudeseite mit Verkehrslärm-
Beurteilungspegeln von ≤ 59 dB(A) tags belüftet werden können.

6.6 In den gem. Planzeichen A.8.11 festgesetzten Bereichen ist die Anordnung von
Außenwohn- und schützenswerten Freibereichen (Balkonen, Loggien, Terrassen,
Dachterrassen o.Ä.) nur zulässig, wenn gewährleistet wird, dass auf den
Außenwohnbereichen ein Beurteilungspegel durch Verkehrslärm von max. 59
dB(A) am Tag (Berechnungshöhe 2 m über Oberkante Boden in der Mitte des
jeweiligen Außenwohnbereichs) eingehalten wird.

6.7 Tiefgaragenrampen sind in die Gebäude zu integrieren oder einzuhausen. Die
Innenwände und Decken der Rampen sind schallabsorbierend zu verkleiden und
haben einen Absorptionskoeffizienten von α500 > 0,7 bei 500 Hz aufzuweisen. Die
Einhausung der Rampen hat ein bewertetes Schalldämmmaß von R'W,R = 25 dB
aufzuweisen. Bei der Errichtung von Tiefgaragenein- und –ausfahrten sind
lärmarme Entwässerungsrinnen sowie Garagentore zu verwenden, die dem Stand
der Lärmminderungstechnik entsprechen.

6.8 Zwischen Tiefgarageneinhausung der TG-Ausfahrt südlich des geplanten
Gebäudes für Gemeindewohnen im WA und der Lochhamer Straße, ist die gemäß
Planzeichen A.8.12 festgesetzte Schallschutzwand, mit Länge l = 3,0 m, geschlossen
mit einer abfallenden Höhe von Oberkante Tiefgarageneinhausung bis Höhe h =
1,5 m über Gelände am südlichen Ende und einer Schalldämmung von
mindestens RW = 20 dB zu errichten.

7 Abgrabungen und Aufschüttungen
7.1 Aufschüttungen sind in dem Maße zulässig, wie sie zur Herstellung einer

bebaubaren Grundstücksfläche erforderlich sind. Dazu sind Aufschüttungen im
Umfang von max. 4 m gemessen ab dem Höhenbezugspunkt gem. Planzeichen
A.8.5 im Bereich der Gebäude im Sondergebiet SO Pflegeheim und Service-
Wohnen und Allgemeinen Wohngebiet entlang der Lochhamer Straße zulässig.

7.2 Es sind außerhalb der Bauräume ausschließlich Abgrabungen zur Belichtung von
Untergeschossen an der östlichen Fassade im westlichen Bauraum im SO
Pflegeheim und Service-Wohnen mit einer maximalen Tiefe von 5 m gemessen ab
der aufgehenden Wand und einer maximalen Gesamtbreite von 25 m zulässig.

7.3 Innerhalb der Bauräume sind Abgrabungen lediglich zur Errichtung von
Fluchttreppen mit bis zu 3 m Breite zulässig.

8 Grünordnung
8.1 Die Bepflanzung der Freiflächen innerhalb des Geltungsbereichs des

Bebauungsplans ist entsprechend den planerischen und textlichen Festsetzungen
herzustellen, dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Ausgefallene Bäume und
Sträucher sind in der darauffolgenden Vegetationsperiode gleichwertig in der
Wuchsordnung nachzupflanzen. Nachpflanzungen haben den festgesetzten
Güteanforderungen gem. D.8.3 zu entsprechen.

8.2 Für nicht bebaute Flächen innerhalb der Bauräume gelten die angrenzenden
grünordnerischen Festsetzungen entsprechend.

8.3 Die zu pflanzenden Gehölze müssen folgende Güteanforderungen und
Mindestpflanzqualitäten erfüllen:

 - Bäume: Hochstamm, 4 x verpflanzt, mDb, Stammumfang mind. 25 - 30 cm
 - Sträucher: Solitär., 4x verpflanzt, mB, 125-150 cm
8.4 Zufahrten, Wege sowie offene Stellplätze sind auf ein Mindestmaß zu beschränken

und soweit funktional möglich wasserdurchlässig mit einem Abflussbeiwert von
max. 0,7 herzustellen (z.B. Pflaster mit Grasfuge, Rasenpflaster, Rasengittersteine,
Schotterrasen), sofern keine Fahrzeuge gereinigt oder gewartet werden und kein
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen erfolgt.

8.5 Die in der Planzeichnung als zu begrünen und zu bepflanzen festgesetzten Flächen
sind zu mindestens 30 % als blütenreiche Wiesen- und Blühflächen aus heimischen,
standortgerechten Arten (Kräuteranteil mind. 50 %) in der auf die
Nutzungsaufnahme folgenden Vegetationsperiode herzustellen, zu pflegen und zu
erhalten. Rasenflächen dürfen innerhalb dieser zu begrünenden Flächen einen
Anteil von max. 40 % nicht überschreiten. Innerhalb dieser zu begrünenden
Flächen sind Müllaufstellflächen, Feuerwehraufstellflächen, erforderliche Zufahrten
und Wege, Flächen für Anlieferung, Fahrradstellplätze, Spielplätze, 40 m2

Ausschankflächen des angrenzenden Wirtsgartens sowie Licht- und
Lüftungsschächte für Kellergeschosse und Tiefgaragen auf bis 30% der Fläche
zulässig.  
Gartenflächen mit Schotter, Kies oder ähnlichem Belag insbesondere in
Kombination mit nicht durchwurzelbaren Folien sind nicht zulässig.

 Darüber hinaus sind auf diesen Flächen mind. 5 heimische, standortgerechte
Laubbäumen in der Mindestpflanzqualität gem. D.8.3 in der auf die
Nutzungsaufnahme folgenden Vegetationsperiode herzustellen, extensiv zu
pflegen sowie dauerhaft zu erhalten.

8.6 Die Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind mit der Zweckbestimmung
"Grundstückseingrünung" zu erhalten. Baumfällungen zur Gewährleistung der
Verkehrssicherheit sind zulässig, wenn der prägende Charakter als Eingrünung
erhalten bleibt.

8.7 Im gesamten Geltungsbereich müssen nach Fällmaßnahmen mind. 90
standortgerechte Laubbäume in der Fläche vorhanden sein. Die erforderlichen
Nachpflanzungen sind entsprechend den Güteanforderungen gem. D.8.3 zu
erbringen.

8.8 Bei Pflanzung von Bäumen in Belagsflächen ist eine durchwurzelbare, spartenfreie
Mindestfläche von mind. 24 m2 mit einer durchwurzelbaren, spartenfreien
Mindestschichtdicke von 1,50 m vorzusehen. Bei Pflanzungen auf Tiefgaragen und
sonstigen unterbauten Flächen ist eine durchwurzelbare, spartenfreie
Mindestfläche von mind. 24 m2 mit einer durchwurzelbaren, spartenfreien
Mindestschichtdicke von 1,0 m fachgerechtem Bodenaufbau vorzusehen.

8.9 In den befestigten Flächen des Geltungsbereichs sind überdeckte Baumscheiben
zulässig, sofern der langfristige Erhalt der Bäume durch geeignete technische
Maßnahmen gewährleistet wird.

8.10 Die als zu erhalten festgesetzten Bestandsbäume gem. A.7.3 sind dauerhaft zu
erhalten und zu pflegen. Ausgefallene Gehölze sind in der darauffolgenden
Vegetationsperiode gleichwertig nachzupflanzen. Ausnahmsweise können aus
Gründen der Verkehrssicherheit Fällungen vorgenommen werden, wenn an Ort
und Stelle ein gleichwertiger Ersatzbaum gem. D.8.3 gepflanzt wird.

8.11 Die Flachdächer im Planungsgebiet sind auf 45 % der Dachfläche mind. extensiv
mit heimischen Arten (Kräuteranteil mind. 50 %) zu begrünen. Der Aufbau muss aus
einer mind. 20 cm dicken, durchwurzelbaren Substratschicht bestehen. Eine
intensive Begrünung ist allgemein zulässig.

9 Dienstbarkeiten
9.1 Die gem. Ziff. A.8.6 festgesetzte Fläche GF (B) ist mit einem Geh- und Fahrrecht

zugunsten der jeweiligen Eigentümer des Flurstücks Nr. 1039 zu belasten.
9.2 Die gem. Ziff. A.8.7 festgesetzte Fläche GFL (B) ist mit einem Geh-, Fahr- und

Leitungsrecht zugunsten der jeweiligen Eigentümer des Flurstücks Nr. 1039 zu
belasten.

10  Artenschutz
10.1 Für den Verlust einer Baumhöhle sind für den Ersatz jeweils Nistkästen für Vögel und

Fledermäuse im Verhältnis 1:3 zu erbringen. Die Nistkästen sind im Planungsgebiet
an vorhandene Bäume anzubringen und entsprechend zu pflegen.

11 Versickerung und Entwässerung
11.1  Das Niederschlagswasser von Dachflächen und sonstigen befestigten Flächen des

jeweiligen Baugrundstücks ist oberflächig und möglichst breitflächig zu versickern.
Rigolen und Sickerschächte sind nur nach Begründung und unter Einhaltung der
Regeln der Technik zulässig.

12 Mobilfunkanlagen
12.1  Im gesamten Planungsgebiet sind freistehende Mobilfunksendeanlagen

ausgeschlossen.

E. HINWEISE DURCH TEXT
1 Verhältnis zu kommunalen Satzungen
1.1 Soweit im Rahmen dieses Bebauungsplanes nichts Abweichendes geregelt ist,

gelten die kommunalen Satzungen uneingeschränkt in der zum Zeitpunkt des
Bauantrages jeweils gültigen Fassung.

2 Artenschutz
2.1 V1: Um Vogelschlag an Glasfassaden und transparenten Lärmschutzwänden zu

vermeiden, sind an den Glasflächen ab einer Größe von 4 m2 vogelschlagsichere
Maßnahmen zu treffen. Z.B. sind halbtransparente Materialien wie Milchglas,
Glasbausteine, farbiges, satiniertes oder mattiertes Glas gut geeignet. Genauso
wirksam sind Muster in den Scheiben, die während der Herstellung z.B. mit Lasern,
Sandstrahlverfahren oder Siebdruck eingebracht werden. Die Gläser sollten
entspiegelt sein und max, 10 % Außenreflexionsgrad haben. Vermeiden sollte man
in jedem Fall transparente Glasflächen, durch die die Landschaft, der Himmel oder
Gehölze sichtbar sind. Es wird auf das Maßnahmenblatt „Vogelschlag an
Glasflächen vermeiden“ des Landesamt für Umwelt (LfU) verwiesen.

2.2 V2: Für Gehölzschnittmaßnahmen und Baumfällungen ist der grundsätzliche
Verbotszeitraum des § 39 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 BNatSchG (01.03.-30.09.) zu beachten.
Ausnahmen sind nur in den unter § 39 Abs. 5 S. 2 BNatSchG genannten Fällen
zulässig. Die Entfernung von Hecken und Gebüschen ist in der Zeit von Anfang
März bis Ende September grundsätzlich untersagt (§ 39 Abs. 5 BNatSchG).

2.3 V3: Im zukünftigen Baugebiet und während der Baumaßnahmen sollten
ausschließlich fledermausfreundliche Beleuchtungsmittel, wie z.B. LED-Leuchten
unter 2700 Kelvin, Amber-LED unter 2200 Kelvin oder Natriumdampflampen genutzt
werden. Die Beleuchtung sollte auf das unbedingt erforderliche Maß reduziert
werden. Es sollten nach oben abgeschirmte, zielgerichtete Beleuchtungsmittel
installiert werden.

2.4 V4: Da die Gehölzbestände im Norden des Planungsgebietes (besonders im
Innenhof des Seniorenzentrums) eine wichtige Leitstruktur für jagende Fledermäuse
sowie einen Lebensraum für viele baum- und teilweise höhlenbrütende Vogelarten
darstellen, sollten diese im Bebauungsplan so weit wie möglich als zu erhalten
festgesetzt bzw. durch Neupflanzungen ersetzt werden.

2.5 V5: Potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten am Gebäude sowie Baumhöhlen
sind vor Abrissbeginn bzw. Entfernung der Bäume gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG auf
ein tatsächliches Vorkommen von Tieren durch eine*n Fachbiolog*in zu
überprüfen. Sollten Tiere nachgewiesen werden, sind in Abstimmung mit der
zuständigen Naturschutzbehörde ggf. weitere Maßnahmen zu treffen.

3 Grundwasser
3.1 Sollten Bauwerke, wie z.B. Tiefgaragen und Keller in den Grundwasserkörper

hineinreichen, sind diese wasserdicht auszubilden und auftriebssicher herzustellen.
Für Bauwerke, die so tief gründen, dass ein Grundwasseraufstau zu erwarten ist,
muss ein wasserrechtliches Verfahren durchgeführt werden. Gleiches gilt für eine
eventuell erforderliche Bauwasserhaltung.

3.2 Die Erkundung des Baugrundes einschließlich der Grundwasserverhältnisse obliegt
grundsätzlich dem jeweiligen Bauherrn, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen
auftretendes Grund- oder Hang- und Schichtenwasser sichern muss.

3.2 Die DIN 18195 mit DIN 18533 ist zu beachten. Schleppwasser ist in
Verdunstungsrinnen zu fassen. Auf das LfU-Merkblatt 4.3/15 mit dazugehörigem
Schreiben in Anlage 1 wird verwiesen.

4 Niederschlagswasser, Versickerung und Entwässerung
4.1 Bei der Versickerung sind die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung

(NWFreiV) und die Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von
gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) zu
berücksichtigen. Für die Bemessung und Planung von Anlagen im Umgang mit
Niederschlagswasser wird als fachliche Arbeitsgrundlage auf das Arbeitsblatt DWA-
A 138 (Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von
Niederschlagswasser) und das Merkblatt DWA-M 153 (Handlungsempfehlungen
zum Umgang mit Regenwasser) verwiesen.

4.2 Öffnungen am Gebäude (Lichtschächte, Treppenabgänge, Kellerfenster, Türen,
Be- und Entlüftung, Mauerdurchleitungen, etc.) sind ggf. ausreichend
hochzusetzen und gegen eindringendes Wasser zu sichern. Tiefgaragenein- und
-ausfahrten sind baulich zum Schutz vor Überflutung mit einer Überhöhung von
mind. 10 cm gegenüber der angrenzenden öffentlichen Straßenfläche
auszubilden. Durch die entstehende Bebauung darf es zudem zu keiner
Verschlechterung bei wild abfließendem Wasser für Dritte kommen (§ 37 WHG).

5 Bodenschutz
5.1 Der Oberboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie

bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist
in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu
schützen (§ 202 BauGB).

5.2 Bei Herstellung der Geländeoberfläche ist eine humushaltige Oberbodenschicht
mit mindestens 20 cm Mächtigkeit herzustellen.

5.3 Zur Gewährleistung einer bodenschonenden Ausführung der Bauarbeiten sind die
DIN 18915 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten“ (Stand: Juni
2018) und DIN 19731 „Verwertung von Bodenmaterial“ (Stand: Mai 1998) sowie §
12 BBodSchG zu beachten.

6 Altlasten
6.1 Sollten bei den Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkeiten des

Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder
Altlast hindeuten, ist unverzüglich das Landratsamt zu benachrichtigen
(Mitteilungspflicht gem. Art. 1 BayBodSchG).

7 Grünplanung
7.1 Im Bereich von Spielplätzen und des Demenzgartens des Altenwohnheims dürfen

giftige Gehölze laut LWG-Veröffentlichung (Bayerische Landesanstalt für Weinbau
und Gartenbau) Giftpflanzen in Gärten und Grünanlagen -jeweils neueste
Fassung- mit einer Einstufung von “stark giftig“, "giftig" und "schwach giftig“ nicht
gepflanzt werden.

7.2 Mit dem Bauantrag ist ein Baumbestands- und Freiflächengestaltungsplan
einzureichen.

8 Baumschutz
8.1 Bei Baumaßnahmen im Nahbereich von Bäumen wird die Berücksichtigung der

DIN 18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei
Baumaßnahmen" und der RAS-LP4 "Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil:
Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und
Tieren" empfohlen.

8.2 Geeignete technische Maßnahmen zum Erhalt von Bäumen sind
Baumschutzvorrichtungen (z.B. Bügel, Poller), die die Bäume vor Anfahrschäden
und Verdichtung schützen.

9 Immissionsschutz
9.1 Die stationären Anlagen (Dachtechnik, usw.) dürfen eine Schallleistung von LWA =

67/52 dB(A) Tag/Nacht nicht überschreiten. Ausnahmen sind zulässig, wenn die
schalltechnische Verträglichkeit mit der schutzbedürftigen Nachbarschaft
nachgewiesen werden kann, d.h. wenn die jeweiligen Immissionsrichtwerte um
mindestens 15 dB(A) unterschritten werden.

9.2 Anlieferungen sind im Nachtzeitraum (22:00 - 06:00 Uhr) unzulässig.
9.3 Eine Nutzung der oberirdischen Stellplätze ist im Nachtzeitraum (22:00 - 06:00 Uhr)

unzulässig, z.B. durch Ausweisung von Besucherstellplätzen, die i.d.R. nur tagsüber
genutzt werden. Die Stellplätze des Personals und der Wohnnutzungen sollten in
der Tiefgarage untergebracht werden und können dann tags und nachts
uneingeschränkt genutzt werden.

9.4 Beim Planungsfall der Errichtung einer Tiefgarageneinfahrt für die südlich des
Planungsgebietes liegende Gaststätte Pschorrhof ist zwischen
Tiefgarageneinhausung und der westlichen Plangebietsgrenze eine
Schallschutzwand, mit Länge l = 10,0 m, geschlossen mit einer abfallenden Höhe
von Oberkante Tiefgarageneinhausung bis Höhe h = 1,5 m über Gelände am
westlichen Ende, mit einer Schalldämmung von mindestens Rw = 20 dB zu errichten.
Da sich die TG-Ausfahrt im Planungsfall nicht im Geltungsbereich des hier
vorliegenden Bebauungsplans Nr. 25 A „Seniorenheim heim Rudolf- und Maria-
Gunst-Haus“ befindet, sondern im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 50
„Pschorrhof“, wird die erforderliche Schallschutzwand mit den beschriebenen
Ausmaßen als zeichnerische und textliche Festsetzung in den Bebauungsplan Nr.
50 aufgenommen.

10 Denkmalschutz
10.1 Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler sind gemäß Art. 8 DSchG

unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Bayerischen
Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen.

11 Sonstiges
11.1 Alle zitierten DIN-Normen, Richtlinien und Arbeitsblätter liegen im Rathaus der

Gemeinde Gräfelfing zur Einsicht bereit. Zudem sind alle Normen und Richtlinien im
Archiv des Patentamts hinterlegt.

1 Allgemeines Wohngebiet
1.1 Im Allgemeinen Wohngebiet WA sind die folgenden gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO

zulässigen Nutzungen nicht zulässig:
 - die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und
   Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe
1.2 Im Allgemeinen Wohngebiet WA werden die folgenden gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO

ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes:
 - Betriebe des Beherbergungsgewerbes
 - Gartenbaubetriebe
 - Tankstellen

2 Sondergebiet SO Pflegeheim und Service-Wohnen
2.1 Das Sondergebiet SO Pflegeheim und Service-Wohnen dient der Unterbringung

eines Seniorenwohn- und Pflegeheimes.
2.2 Im Rahmen dieser Zweckbestimmung sind nur folgende Hauptnutzungen zulässig:
 - Pflegeeinrichtungen
 - Wohnnutzungen für Personen mit barrierefreiem Wohnbedarf
 - Einzelhandelsbetriebe mit jeweils einer Verkaufsfläche von max. 150 m2

 - Wohnnutzungen für Beschäftigte des Pflegeheims im Planungsgebiet
 - Gastronomieeinrichtungen
 - Räume für freie Berufe
2.3 Über die gem. D.2.2 zulässigen Hauptnutzungen hinaus sind folgende

Nebennutzungen zulässig:
 - Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 BauNVO
 - die den Hauptnutzungen zugeordneten Nebeneinrichtungen wie Lager-,  

Technik-, Sozial- und sonstige Nebenräume
 - Anlieferungsbereiche
 - die gem. BayBO erforderlichen Stellplätze
 - Fahrradstellplätze

3 Maß der baulichen Nutzung und Höhenentwicklung
3.1 Im Sondergebiet SO Pflegeheim und Service-Wohnen darf die festgesetzte

Grundfläche durch bauliche Anlagen gem. § 19 Abs. 4 BauNVO bis zu einer
maximalen GRZ von 0,7 überschritten werden.

3.2 Im Allgemeinen Wohngebiet WA darf die festgesetzte Grundfläche durch bauliche
Anlagen gem. § 19 Abs. 4 BauNVO um 50 % überschritten werden.

3.3 Im gesamten Planungsgebiet beziehen sich die festgesetzten Wandhöhen auf die
Höhenkote 536,4 m ü. NHN. (unterer Bezugspunkt).

3.4 Der obere Bezugspunkt der festgesetzten Wandhöhe ist der Schnittpunkt der
aufgehenden Außenwand mit der Dachhaut. Bei Flachdächern mit ausgebildeter
Attika bestimmt die Oberkante der Attika der aufgehenden Wand die Wandhöhe.

3.5 Bei Flachdächern dürfen die festgesetzten Wandhöhen durch technische
Dachaufbauten um bis zu 3 m und durch Absturzsicherungen für Freibereiche um
bis zu 1,3 m überschritten werden.

4 Überbaubare Grundstücksflächen und Nebenanlagen
4.1 Die festgesetzten Baugrenzen dürfen durch erforderliche Be- und

Entlüftungsanlagen sowie Lichtschächte um bis zu 1,5 m auf max. einem Drittel der
jeweiligen Fassadenlänge überschritten werden, soweit die Belange der
Grünordnung gesichert sind.

4.2 Nebenanlagen und Einrichtungen i.S. des § 14 BauNVO sowie Stellplätze sind nur
innerhalb der festgesetzten Baugrenzen und der festgesetzten Flächen für
Stellplätze zulässig. Hiervon ausgenommen sind Zufahrten und Wege,
Fahrradstellplätze, Müllaufstellflächen und Spielplätze.

4.3 Tiefgaragen sind ausschließlich innerhalb der Flächen für bauliche Anlagen
unterhalb der Geländeoberfläche und der festgesetzten Baugrenzen zulässig.

4.4 Die südliche Baugrenze des westlichen Bauraumes im SO Pflegeheim und Service-
Wohnen darf durch Vordächer auf einer Breite von max. 4 m und einer Tiefe von
max. 4 m überschritten werden.

5 Dachgestaltung und Dachaufbauten
5.1 Bei Satteldächern sind technische Dachaufbauten mit Ausnahme von Kaminen,

Antennen und Solaranlagen unzulässig. Solar- und Photovoltaikanlagen müssen
dabei parallel und mit einem maximalen Abstand von 25 cm zur Dachhaut
installiert werden.

5.2 Technische Dachaufbauten auf Flachdächern dürfen eine Höhe von max. 3 m
nicht überschreiten und müssen um das Maß ihrer Höhe, jedoch mindestens um 3
m, von der Dachtraufe zurückgesetzt sein. Sie sind zusammenzufassen und mit
einem Sichtschutz von max. 3 m Höhe einzuhausen. Sie dürfen einen Anteil von 30
% der Dachfläche nicht überschreiten. Dies gilt nicht bei Anlagen zur Nutzung der
Sonnenenergie. Diese sind mit einer extensiven Dachbegrünung gem. D.8.11 zu
kombinieren.

5.3 Auf dem Flachdach im östlichen Bauraum im Sondergebiet SO Pflegeheim und
Service-Wohnen sind Nutzungen als Freibereiche mit bis zu 300 m2 zulässig.

6 Immissionsschutz
6.1 Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden mit schutzbedürftigen

Aufenthaltsräumen sind technische Vorkehrungen nach Nr. 7 der DIN 4109-1,
Januar 2018, Schallschutz im Hochbau vorzusehen.

6.2 In den gemäß Planzeichen A.8.8 festgesetzten Fassadenbereichen mit
Beurteilungspegeln durch Verkehrslärm von mehr als 70/60 dB(A) Tag/Nacht ist die
Anordnung von öffenbaren Fenstern schutzbedürftiger Aufenthaltsräume von
Wohnungen und Pflegenutzungen unzulässig.

6.3 In den gemäß Planzeichen A.8.9 festgesetzten Fassadenbereichen sind zur
erforderlichen Belüftung bei schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen von
Wohnungen und Pflegenutzungen im Sinne der DIN 4109, die Fenster aufweisen, an
denen der Beurteilungspegel durch Verkehrslärm von 59 dB(A) tags oder 49 dB(A)
nachts überschritten wird, schallgedämmte Lüftungseinrichtungen oder andere
technisch geeignete Maßnahmen vorzusehen. Schallgedämmte
Lüftungseinrichtungen oder andere technisch geeignete Maßnahmen zur
Belüftung sind beim Nachweis des erforderlichen Schallschutzes gegen Außenlärm
zu berücksichtigen und können entfallen, sofern der betroffene Aufenthaltsraum
durch ein weiteres Fenster an einer lärmabgewandten Gebäudeseite, an dem ein
Beurteilungspegel durch Verkehrslärm von 59/49 dB(A) tags/nachts nicht
überschritten wird, belüftet werden kann.

6.4 Zum Schutz vor Gewerbelärm sind an den gem. Planzeichen A.8.10 festgesetzten
Fassadenbereichen schutzbedürftige Aufenthaltsräume von Wohnungen und
Pflegenutzungen (Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer) nur zulässig, wenn durch
baulich- technische Maßnahmen (wie verglaste Loggien, Prallscheiben,
Schallschutzerker, Vorhangfassaden, Gebäuderücksprünge, Laubengänge o.ä.)
nachgewiesen werden kann, dass 0,5 m vor deren lüftungstechnisch notwendigen
Fenster die Beurteilungspegel durch Gewerbelärm die maßgeblichen
Immissionsrichtwerte sowie die kurzzeitigen Geräuschspitzen durch Gewerbelärm
das Spitzenpegelkriterium der TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete durch
geeignete Maßnahmen zur Abschirmung des Anlagenlärms nicht überschreiten.

6.5 Im Planungsgebiet sind schutzbedürftige Büroräume o.Ä. an den Gebäudeseiten
mit Verkehrslärm-Beurteilungspegeln von mehr als 59 dB(A) tags mit
schallgedämmten Lüftungseinrichtungen oder anderen technisch geeigneten
Maßnahmen zur Belüftung auszustatten, sofern diese Räume nicht über ein Fenster
an einer dem Verkehrslärm abgewandten Gebäudeseite mit Verkehrslärm-
Beurteilungspegeln von ≤ 59 dB(A) tags belüftet werden können.

6.6 In den gem. Planzeichen A.8.11 festgesetzten Bereichen ist die Anordnung von
Außenwohn- und schützenswerten Freibereichen (Balkonen, Loggien, Terrassen,
Dachterrassen o.Ä.) nur zulässig, wenn gewährleistet wird, dass auf den
Außenwohnbereichen ein Beurteilungspegel durch Verkehrslärm von max. 59
dB(A) am Tag (Berechnungshöhe 2 m über Oberkante Boden in der Mitte des
jeweiligen Außenwohnbereichs) eingehalten wird.

6.7 Tiefgaragenrampen sind in die Gebäude zu integrieren oder einzuhausen. Die
Innenwände und Decken der Rampen sind schallabsorbierend zu verkleiden und
haben einen Absorptionskoeffizienten von α500 > 0,7 bei 500 Hz aufzuweisen. Die
Einhausung der Rampen hat ein bewertetes Schalldämmmaß von R'W,R = 25 dB
aufzuweisen. Bei der Errichtung von Tiefgaragenein- und –ausfahrten sind
lärmarme Entwässerungsrinnen sowie Garagentore zu verwenden, die dem Stand
der Lärmminderungstechnik entsprechen.

6.8 Zwischen Tiefgarageneinhausung der TG-Ausfahrt südlich des geplanten
Gebäudes für Gemeindewohnen im WA und der Lochhamer Straße, ist die gemäß
Planzeichen A.8.12 festgesetzte Schallschutzwand, mit Länge l = 3,0 m, geschlossen
mit einer abfallenden Höhe von Oberkante Tiefgarageneinhausung bis Höhe h =
1,5 m über Gelände am südlichen Ende und einer Schalldämmung von
mindestens RW = 20 dB zu errichten.

7 Abgrabungen und Aufschüttungen
7.1 Aufschüttungen sind in dem Maße zulässig, wie sie zur Herstellung einer

bebaubaren Grundstücksfläche erforderlich sind. Dazu sind Aufschüttungen im
Umfang von max. 4 m gemessen ab dem Höhenbezugspunkt gem. Planzeichen
A.8.5 im Bereich der Gebäude im Sondergebiet SO Pflegeheim und Service-
Wohnen und Allgemeinen Wohngebiet entlang der Lochhamer Straße zulässig.

7.2 Es sind außerhalb der Bauräume ausschließlich Abgrabungen zur Belichtung von
Untergeschossen an der östlichen Fassade im westlichen Bauraum im SO
Pflegeheim und Service-Wohnen mit einer maximalen Tiefe von 5 m gemessen ab
der aufgehenden Wand und einer maximalen Gesamtbreite von 25 m zulässig.

7.3 Innerhalb der Bauräume sind Abgrabungen lediglich zur Errichtung von
Fluchttreppen mit bis zu 3 m Breite zulässig.

8 Grünordnung
8.1 Die Bepflanzung der Freiflächen innerhalb des Geltungsbereichs des

Bebauungsplans ist entsprechend den planerischen und textlichen Festsetzungen
herzustellen, dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Ausgefallene Bäume und
Sträucher sind in der darauffolgenden Vegetationsperiode gleichwertig in der
Wuchsordnung nachzupflanzen. Nachpflanzungen haben den festgesetzten
Güteanforderungen gem. D.8.3 zu entsprechen.

8.2 Für nicht bebaute Flächen innerhalb der Bauräume gelten die angrenzenden
grünordnerischen Festsetzungen entsprechend.

8.3 Die zu pflanzenden Gehölze müssen folgende Güteanforderungen und
Mindestpflanzqualitäten erfüllen:

 - Bäume: Hochstamm, 4 x verpflanzt, mDb, Stammumfang mind. 25 - 30 cm
 - Sträucher: Solitär., 4x verpflanzt, mB, 125-150 cm
8.4 Zufahrten, Wege sowie offene Stellplätze sind auf ein Mindestmaß zu beschränken

und soweit funktional möglich wasserdurchlässig mit einem Abflussbeiwert von
max. 0,7 herzustellen (z.B. Pflaster mit Grasfuge, Rasenpflaster, Rasengittersteine,
Schotterrasen), sofern keine Fahrzeuge gereinigt oder gewartet werden und kein
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen erfolgt.

8.5 Die in der Planzeichnung als zu begrünen und zu bepflanzen festgesetzten Flächen
sind zu mindestens 30 % als blütenreiche Wiesen- und Blühflächen aus heimischen,
standortgerechten Arten (Kräuteranteil mind. 50 %) in der auf die
Nutzungsaufnahme folgenden Vegetationsperiode herzustellen, zu pflegen und zu
erhalten. Rasenflächen dürfen innerhalb dieser zu begrünenden Flächen einen
Anteil von max. 40 % nicht überschreiten. Innerhalb dieser zu begrünenden
Flächen sind Müllaufstellflächen, Feuerwehraufstellflächen, erforderliche Zufahrten
und Wege, Flächen für Anlieferung, Fahrradstellplätze, Spielplätze, 40 m2

Ausschankflächen des angrenzenden Wirtsgartens sowie Licht- und
Lüftungsschächte für Kellergeschosse und Tiefgaragen auf bis 30% der Fläche
zulässig.  
Gartenflächen mit Schotter, Kies oder ähnlichem Belag insbesondere in
Kombination mit nicht durchwurzelbaren Folien sind nicht zulässig.

 Darüber hinaus sind auf diesen Flächen mind. 5 heimische, standortgerechte
Laubbäumen in der Mindestpflanzqualität gem. D.8.3 in der auf die
Nutzungsaufnahme folgenden Vegetationsperiode herzustellen, extensiv zu
pflegen sowie dauerhaft zu erhalten.

8.6 Die Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind mit der Zweckbestimmung
"Grundstückseingrünung" zu erhalten. Baumfällungen zur Gewährleistung der
Verkehrssicherheit sind zulässig, wenn der prägende Charakter als Eingrünung
erhalten bleibt.

8.7 Im gesamten Geltungsbereich müssen nach Fällmaßnahmen mind. 90
standortgerechte Laubbäume in der Fläche vorhanden sein. Die erforderlichen
Nachpflanzungen sind entsprechend den Güteanforderungen gem. D.8.3 zu
erbringen.

8.8 Bei Pflanzung von Bäumen in Belagsflächen ist eine durchwurzelbare, spartenfreie
Mindestfläche von mind. 24 m2 mit einer durchwurzelbaren, spartenfreien
Mindestschichtdicke von 1,50 m vorzusehen. Bei Pflanzungen auf Tiefgaragen und
sonstigen unterbauten Flächen ist eine durchwurzelbare, spartenfreie
Mindestfläche von mind. 24 m2 mit einer durchwurzelbaren, spartenfreien
Mindestschichtdicke von 1,0 m fachgerechtem Bodenaufbau vorzusehen.

8.9 In den befestigten Flächen des Geltungsbereichs sind überdeckte Baumscheiben
zulässig, sofern der langfristige Erhalt der Bäume durch geeignete technische
Maßnahmen gewährleistet wird.

8.10 Die als zu erhalten festgesetzten Bestandsbäume gem. A.7.3 sind dauerhaft zu
erhalten und zu pflegen. Ausgefallene Gehölze sind in der darauffolgenden
Vegetationsperiode gleichwertig nachzupflanzen. Ausnahmsweise können aus
Gründen der Verkehrssicherheit Fällungen vorgenommen werden, wenn an Ort
und Stelle ein gleichwertiger Ersatzbaum gem. D.8.3 gepflanzt wird.

8.11 Die Flachdächer im Planungsgebiet sind auf 45 % der Dachfläche mind. extensiv
mit heimischen Arten (Kräuteranteil mind. 50 %) zu begrünen. Der Aufbau muss aus
einer mind. 20 cm dicken, durchwurzelbaren Substratschicht bestehen. Eine
intensive Begrünung ist allgemein zulässig.

9 Dienstbarkeiten
9.1 Die gem. Ziff. A.8.6 festgesetzte Fläche GF (B) ist mit einem Geh- und Fahrrecht

zugunsten der jeweiligen Eigentümer des Flurstücks Nr. 1039 zu belasten.
9.2 Die gem. Ziff. A.8.7 festgesetzte Fläche GFL (B) ist mit einem Geh-, Fahr- und

Leitungsrecht zugunsten der jeweiligen Eigentümer des Flurstücks Nr. 1039 zu
belasten.

10  Artenschutz
10.1 Für den Verlust einer Baumhöhle sind für den Ersatz jeweils Nistkästen für Vögel und

Fledermäuse im Verhältnis 1:3 zu erbringen. Die Nistkästen sind im Planungsgebiet
an vorhandene Bäume anzubringen und entsprechend zu pflegen.

11 Versickerung und Entwässerung
11.1  Das Niederschlagswasser von Dachflächen und sonstigen befestigten Flächen des

jeweiligen Baugrundstücks ist oberflächig und möglichst breitflächig zu versickern.
Rigolen und Sickerschächte sind nur nach Begründung und unter Einhaltung der
Regeln der Technik zulässig.

12 Mobilfunkanlagen
12.1  Im gesamten Planungsgebiet sind freistehende Mobilfunksendeanlagen

ausgeschlossen.

E. HINWEISE DURCH TEXT
1 Verhältnis zu kommunalen Satzungen
1.1 Soweit im Rahmen dieses Bebauungsplanes nichts Abweichendes geregelt ist,

gelten die kommunalen Satzungen uneingeschränkt in der zum Zeitpunkt des
Bauantrages jeweils gültigen Fassung.

2 Artenschutz
2.1 V1: Um Vogelschlag an Glasfassaden und transparenten Lärmschutzwänden zu

vermeiden, sind an den Glasflächen ab einer Größe von 4 m2 vogelschlagsichere
Maßnahmen zu treffen. Z.B. sind halbtransparente Materialien wie Milchglas,
Glasbausteine, farbiges, satiniertes oder mattiertes Glas gut geeignet. Genauso
wirksam sind Muster in den Scheiben, die während der Herstellung z.B. mit Lasern,
Sandstrahlverfahren oder Siebdruck eingebracht werden. Die Gläser sollten
entspiegelt sein und max, 10 % Außenreflexionsgrad haben. Vermeiden sollte man
in jedem Fall transparente Glasflächen, durch die die Landschaft, der Himmel oder
Gehölze sichtbar sind. Es wird auf das Maßnahmenblatt „Vogelschlag an
Glasflächen vermeiden“ des Landesamt für Umwelt (LfU) verwiesen.

2.2 V2: Für Gehölzschnittmaßnahmen und Baumfällungen ist der grundsätzliche
Verbotszeitraum des § 39 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 BNatSchG (01.03.-30.09.) zu beachten.
Ausnahmen sind nur in den unter § 39 Abs. 5 S. 2 BNatSchG genannten Fällen
zulässig. Die Entfernung von Hecken und Gebüschen ist in der Zeit von Anfang
März bis Ende September grundsätzlich untersagt (§ 39 Abs. 5 BNatSchG).

2.3 V3: Im zukünftigen Baugebiet und während der Baumaßnahmen sollten
ausschließlich fledermausfreundliche Beleuchtungsmittel, wie z.B. LED-Leuchten
unter 2700 Kelvin, Amber-LED unter 2200 Kelvin oder Natriumdampflampen genutzt
werden. Die Beleuchtung sollte auf das unbedingt erforderliche Maß reduziert
werden. Es sollten nach oben abgeschirmte, zielgerichtete Beleuchtungsmittel
installiert werden.

2.4 V4: Da die Gehölzbestände im Norden des Planungsgebietes (besonders im
Innenhof des Seniorenzentrums) eine wichtige Leitstruktur für jagende Fledermäuse
sowie einen Lebensraum für viele baum- und teilweise höhlenbrütende Vogelarten
darstellen, sollten diese im Bebauungsplan so weit wie möglich als zu erhalten
festgesetzt bzw. durch Neupflanzungen ersetzt werden.

2.5 V5: Potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten am Gebäude sowie Baumhöhlen
sind vor Abrissbeginn bzw. Entfernung der Bäume gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG auf
ein tatsächliches Vorkommen von Tieren durch eine*n Fachbiolog*in zu
überprüfen. Sollten Tiere nachgewiesen werden, sind in Abstimmung mit der
zuständigen Naturschutzbehörde ggf. weitere Maßnahmen zu treffen.

3 Grundwasser
3.1 Sollten Bauwerke, wie z.B. Tiefgaragen und Keller in den Grundwasserkörper

hineinreichen, sind diese wasserdicht auszubilden und auftriebssicher herzustellen.
Für Bauwerke, die so tief gründen, dass ein Grundwasseraufstau zu erwarten ist,
muss ein wasserrechtliches Verfahren durchgeführt werden. Gleiches gilt für eine
eventuell erforderliche Bauwasserhaltung.

3.2 Die Erkundung des Baugrundes einschließlich der Grundwasserverhältnisse obliegt
grundsätzlich dem jeweiligen Bauherrn, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen
auftretendes Grund- oder Hang- und Schichtenwasser sichern muss.

3.2 Die DIN 18195 mit DIN 18533 ist zu beachten. Schleppwasser ist in
Verdunstungsrinnen zu fassen. Auf das LfU-Merkblatt 4.3/15 mit dazugehörigem
Schreiben in Anlage 1 wird verwiesen.

4 Niederschlagswasser, Versickerung und Entwässerung
4.1 Bei der Versickerung sind die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung

(NWFreiV) und die Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von
gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) zu
berücksichtigen. Für die Bemessung und Planung von Anlagen im Umgang mit
Niederschlagswasser wird als fachliche Arbeitsgrundlage auf das Arbeitsblatt DWA-
A 138 (Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von
Niederschlagswasser) und das Merkblatt DWA-M 153 (Handlungsempfehlungen
zum Umgang mit Regenwasser) verwiesen.

4.2 Öffnungen am Gebäude (Lichtschächte, Treppenabgänge, Kellerfenster, Türen,
Be- und Entlüftung, Mauerdurchleitungen, etc.) sind ggf. ausreichend
hochzusetzen und gegen eindringendes Wasser zu sichern. Tiefgaragenein- und
-ausfahrten sind baulich zum Schutz vor Überflutung mit einer Überhöhung von
mind. 10 cm gegenüber der angrenzenden öffentlichen Straßenfläche
auszubilden. Durch die entstehende Bebauung darf es zudem zu keiner
Verschlechterung bei wild abfließendem Wasser für Dritte kommen (§ 37 WHG).

5 Bodenschutz
5.1 Der Oberboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie

bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist
in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu
schützen (§ 202 BauGB).

5.2 Bei Herstellung der Geländeoberfläche ist eine humushaltige Oberbodenschicht
mit mindestens 20 cm Mächtigkeit herzustellen.

5.3 Zur Gewährleistung einer bodenschonenden Ausführung der Bauarbeiten sind die
DIN 18915 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten“ (Stand: Juni
2018) und DIN 19731 „Verwertung von Bodenmaterial“ (Stand: Mai 1998) sowie §
12 BBodSchG zu beachten.

6 Altlasten
6.1 Sollten bei den Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkeiten des

Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder
Altlast hindeuten, ist unverzüglich das Landratsamt zu benachrichtigen
(Mitteilungspflicht gem. Art. 1 BayBodSchG).

7 Grünplanung
7.1 Im Bereich von Spielplätzen und des Demenzgartens des Altenwohnheims dürfen

giftige Gehölze laut LWG-Veröffentlichung (Bayerische Landesanstalt für Weinbau
und Gartenbau) Giftpflanzen in Gärten und Grünanlagen -jeweils neueste
Fassung- mit einer Einstufung von “stark giftig“, "giftig" und "schwach giftig“ nicht
gepflanzt werden.

7.2 Mit dem Bauantrag ist ein Baumbestands- und Freiflächengestaltungsplan
einzureichen.

8 Baumschutz
8.1 Bei Baumaßnahmen im Nahbereich von Bäumen wird die Berücksichtigung der

DIN 18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei
Baumaßnahmen" und der RAS-LP4 "Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil:
Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und
Tieren" empfohlen.

8.2 Geeignete technische Maßnahmen zum Erhalt von Bäumen sind
Baumschutzvorrichtungen (z.B. Bügel, Poller), die die Bäume vor Anfahrschäden
und Verdichtung schützen.

9 Immissionsschutz
9.1 Die stationären Anlagen (Dachtechnik, usw.) dürfen eine Schallleistung von LWA =

67/52 dB(A) Tag/Nacht nicht überschreiten. Ausnahmen sind zulässig, wenn die
schalltechnische Verträglichkeit mit der schutzbedürftigen Nachbarschaft
nachgewiesen werden kann, d.h. wenn die jeweiligen Immissionsrichtwerte um
mindestens 15 dB(A) unterschritten werden.

9.2 Anlieferungen sind im Nachtzeitraum (22:00 - 06:00 Uhr) unzulässig.
9.3 Eine Nutzung der oberirdischen Stellplätze ist im Nachtzeitraum (22:00 - 06:00 Uhr)

unzulässig, z.B. durch Ausweisung von Besucherstellplätzen, die i.d.R. nur tagsüber
genutzt werden. Die Stellplätze des Personals und der Wohnnutzungen sollten in
der Tiefgarage untergebracht werden und können dann tags und nachts
uneingeschränkt genutzt werden.

9.4 Beim Planungsfall der Errichtung einer Tiefgarageneinfahrt für die südlich des
Planungsgebietes liegende Gaststätte Pschorrhof ist zwischen
Tiefgarageneinhausung und der westlichen Plangebietsgrenze eine
Schallschutzwand, mit Länge l = 10,0 m, geschlossen mit einer abfallenden Höhe
von Oberkante Tiefgarageneinhausung bis Höhe h = 1,5 m über Gelände am
westlichen Ende, mit einer Schalldämmung von mindestens Rw = 20 dB zu errichten.
Da sich die TG-Ausfahrt im Planungsfall nicht im Geltungsbereich des hier
vorliegenden Bebauungsplans Nr. 25 A „Seniorenheim heim Rudolf- und Maria-
Gunst-Haus“ befindet, sondern im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 50
„Pschorrhof“, wird die erforderliche Schallschutzwand mit den beschriebenen
Ausmaßen als zeichnerische und textliche Festsetzung in den Bebauungsplan Nr.
50 aufgenommen.

10 Denkmalschutz
10.1 Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler sind gemäß Art. 8 DSchG

unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Bayerischen
Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen.

11 Sonstiges
11.1 Alle zitierten DIN-Normen, Richtlinien und Arbeitsblätter liegen im Rathaus der

Gemeinde Gräfelfing zur Einsicht bereit. Zudem sind alle Normen und Richtlinien im
Archiv des Patentamts hinterlegt.

1 Allgemeines Wohngebiet
1.1 Im Allgemeinen Wohngebiet WA sind die folgenden gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO

zulässigen Nutzungen nicht zulässig:
 - die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und
   Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe
1.2 Im Allgemeinen Wohngebiet WA werden die folgenden gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO

ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes:
 - Betriebe des Beherbergungsgewerbes
 - Gartenbaubetriebe
 - Tankstellen

2 Sondergebiet SO Pflegeheim und Service-Wohnen
2.1 Das Sondergebiet SO Pflegeheim und Service-Wohnen dient der Unterbringung

eines Seniorenwohn- und Pflegeheimes.
2.2 Im Rahmen dieser Zweckbestimmung sind nur folgende Hauptnutzungen zulässig:
 - Pflegeeinrichtungen
 - Wohnnutzungen für Personen mit barrierefreiem Wohnbedarf
 - Einzelhandelsbetriebe mit jeweils einer Verkaufsfläche von max. 150 m2

 - Wohnnutzungen für Beschäftigte des Pflegeheims im Planungsgebiet
 - Gastronomieeinrichtungen
 - Räume für freie Berufe
2.3 Über die gem. D.2.2 zulässigen Hauptnutzungen hinaus sind folgende

Nebennutzungen zulässig:
 - Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 BauNVO
 - die den Hauptnutzungen zugeordneten Nebeneinrichtungen wie Lager-,  

Technik-, Sozial- und sonstige Nebenräume
 - Anlieferungsbereiche
 - die gem. BayBO erforderlichen Stellplätze
 - Fahrradstellplätze

3 Maß der baulichen Nutzung und Höhenentwicklung
3.1 Im Sondergebiet SO Pflegeheim und Service-Wohnen darf die festgesetzte

Grundfläche durch bauliche Anlagen gem. § 19 Abs. 4 BauNVO bis zu einer
maximalen GRZ von 0,7 überschritten werden.

3.2 Im Allgemeinen Wohngebiet WA darf die festgesetzte Grundfläche durch bauliche
Anlagen gem. § 19 Abs. 4 BauNVO um 50 % überschritten werden.

3.3 Im gesamten Planungsgebiet beziehen sich die festgesetzten Wandhöhen auf die
Höhenkote 536,4 m ü. NHN. (unterer Bezugspunkt).

3.4 Der obere Bezugspunkt der festgesetzten Wandhöhe ist der Schnittpunkt der
aufgehenden Außenwand mit der Dachhaut. Bei Flachdächern mit ausgebildeter
Attika bestimmt die Oberkante der Attika der aufgehenden Wand die Wandhöhe.

3.5 Bei Flachdächern dürfen die festgesetzten Wandhöhen durch technische
Dachaufbauten um bis zu 3 m und durch Absturzsicherungen für Freibereiche um
bis zu 1,3 m überschritten werden.

4 Überbaubare Grundstücksflächen und Nebenanlagen
4.1 Die festgesetzten Baugrenzen dürfen durch erforderliche Be- und

Entlüftungsanlagen sowie Lichtschächte um bis zu 1,5 m auf max. einem Drittel der
jeweiligen Fassadenlänge überschritten werden, soweit die Belange der
Grünordnung gesichert sind.

4.2 Nebenanlagen und Einrichtungen i.S. des § 14 BauNVO sowie Stellplätze sind nur
innerhalb der festgesetzten Baugrenzen und der festgesetzten Flächen für
Stellplätze zulässig. Hiervon ausgenommen sind Zufahrten und Wege,
Fahrradstellplätze, Müllaufstellflächen und Spielplätze.

4.3 Tiefgaragen sind ausschließlich innerhalb der Flächen für bauliche Anlagen
unterhalb der Geländeoberfläche und der festgesetzten Baugrenzen zulässig.

4.4 Die südliche Baugrenze des westlichen Bauraumes im SO Pflegeheim und Service-
Wohnen darf durch Vordächer auf einer Breite von max. 4 m und einer Tiefe von
max. 4 m überschritten werden.

5 Dachgestaltung und Dachaufbauten
5.1 Bei Satteldächern sind technische Dachaufbauten mit Ausnahme von Kaminen,

Antennen und Solaranlagen unzulässig. Solar- und Photovoltaikanlagen müssen
dabei parallel und mit einem maximalen Abstand von 25 cm zur Dachhaut
installiert werden.

5.2 Technische Dachaufbauten auf Flachdächern dürfen eine Höhe von max. 3 m
nicht überschreiten und müssen um das Maß ihrer Höhe, jedoch mindestens um 3
m, von der Dachtraufe zurückgesetzt sein. Sie sind zusammenzufassen und mit
einem Sichtschutz von max. 3 m Höhe einzuhausen. Sie dürfen einen Anteil von 30
% der Dachfläche nicht überschreiten. Dies gilt nicht bei Anlagen zur Nutzung der
Sonnenenergie. Diese sind mit einer extensiven Dachbegrünung gem. D.8.11 zu
kombinieren.

5.3 Auf dem Flachdach im östlichen Bauraum im Sondergebiet SO Pflegeheim und
Service-Wohnen sind Nutzungen als Freibereiche mit bis zu 300 m2 zulässig.

6 Immissionsschutz
6.1 Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden mit schutzbedürftigen

Aufenthaltsräumen sind technische Vorkehrungen nach Nr. 7 der DIN 4109-1,
Januar 2018, Schallschutz im Hochbau vorzusehen.

6.2 In den gemäß Planzeichen A.8.8 festgesetzten Fassadenbereichen mit
Beurteilungspegeln durch Verkehrslärm von mehr als 70/60 dB(A) Tag/Nacht ist die
Anordnung von öffenbaren Fenstern schutzbedürftiger Aufenthaltsräume von
Wohnungen und Pflegenutzungen unzulässig.

6.3 In den gemäß Planzeichen A.8.9 festgesetzten Fassadenbereichen sind zur
erforderlichen Belüftung bei schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen von
Wohnungen und Pflegenutzungen im Sinne der DIN 4109, die Fenster aufweisen, an
denen der Beurteilungspegel durch Verkehrslärm von 59 dB(A) tags oder 49 dB(A)
nachts überschritten wird, schallgedämmte Lüftungseinrichtungen oder andere
technisch geeignete Maßnahmen vorzusehen. Schallgedämmte
Lüftungseinrichtungen oder andere technisch geeignete Maßnahmen zur
Belüftung sind beim Nachweis des erforderlichen Schallschutzes gegen Außenlärm
zu berücksichtigen und können entfallen, sofern der betroffene Aufenthaltsraum
durch ein weiteres Fenster an einer lärmabgewandten Gebäudeseite, an dem ein
Beurteilungspegel durch Verkehrslärm von 59/49 dB(A) tags/nachts nicht
überschritten wird, belüftet werden kann.

6.4 Zum Schutz vor Gewerbelärm sind an den gem. Planzeichen A.8.10 festgesetzten
Fassadenbereichen schutzbedürftige Aufenthaltsräume von Wohnungen und
Pflegenutzungen (Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer) nur zulässig, wenn durch
baulich- technische Maßnahmen (wie verglaste Loggien, Prallscheiben,
Schallschutzerker, Vorhangfassaden, Gebäuderücksprünge, Laubengänge o.ä.)
nachgewiesen werden kann, dass 0,5 m vor deren lüftungstechnisch notwendigen
Fenster die Beurteilungspegel durch Gewerbelärm die maßgeblichen
Immissionsrichtwerte sowie die kurzzeitigen Geräuschspitzen durch Gewerbelärm
das Spitzenpegelkriterium der TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete durch
geeignete Maßnahmen zur Abschirmung des Anlagenlärms nicht überschreiten.

6.5 Im Planungsgebiet sind schutzbedürftige Büroräume o.Ä. an den Gebäudeseiten
mit Verkehrslärm-Beurteilungspegeln von mehr als 59 dB(A) tags mit
schallgedämmten Lüftungseinrichtungen oder anderen technisch geeigneten
Maßnahmen zur Belüftung auszustatten, sofern diese Räume nicht über ein Fenster
an einer dem Verkehrslärm abgewandten Gebäudeseite mit Verkehrslärm-
Beurteilungspegeln von ≤ 59 dB(A) tags belüftet werden können.

6.6 In den gem. Planzeichen A.8.11 festgesetzten Bereichen ist die Anordnung von
Außenwohn- und schützenswerten Freibereichen (Balkonen, Loggien, Terrassen,
Dachterrassen o.Ä.) nur zulässig, wenn gewährleistet wird, dass auf den
Außenwohnbereichen ein Beurteilungspegel durch Verkehrslärm von max. 59
dB(A) am Tag (Berechnungshöhe 2 m über Oberkante Boden in der Mitte des
jeweiligen Außenwohnbereichs) eingehalten wird.

6.7 Tiefgaragenrampen sind in die Gebäude zu integrieren oder einzuhausen. Die
Innenwände und Decken der Rampen sind schallabsorbierend zu verkleiden und
haben einen Absorptionskoeffizienten von α500 > 0,7 bei 500 Hz aufzuweisen. Die
Einhausung der Rampen hat ein bewertetes Schalldämmmaß von R'W,R = 25 dB
aufzuweisen. Bei der Errichtung von Tiefgaragenein- und –ausfahrten sind
lärmarme Entwässerungsrinnen sowie Garagentore zu verwenden, die dem Stand
der Lärmminderungstechnik entsprechen.

6.8 Zwischen Tiefgarageneinhausung der TG-Ausfahrt südlich des geplanten
Gebäudes für Gemeindewohnen im WA und der Lochhamer Straße, ist die gemäß
Planzeichen A.8.12 festgesetzte Schallschutzwand, mit Länge l = 3,0 m, geschlossen
mit einer abfallenden Höhe von Oberkante Tiefgarageneinhausung bis Höhe h =
1,5 m über Gelände am südlichen Ende und einer Schalldämmung von
mindestens RW = 20 dB zu errichten.

7 Abgrabungen und Aufschüttungen
7.1 Aufschüttungen sind in dem Maße zulässig, wie sie zur Herstellung einer

bebaubaren Grundstücksfläche erforderlich sind. Dazu sind Aufschüttungen im
Umfang von max. 4 m gemessen ab dem Höhenbezugspunkt gem. Planzeichen
A.8.5 im Bereich der Gebäude im Sondergebiet SO Pflegeheim und Service-
Wohnen und Allgemeinen Wohngebiet entlang der Lochhamer Straße zulässig.

7.2 Es sind außerhalb der Bauräume ausschließlich Abgrabungen zur Belichtung von
Untergeschossen an der östlichen Fassade im westlichen Bauraum im SO
Pflegeheim und Service-Wohnen mit einer maximalen Tiefe von 5 m gemessen ab
der aufgehenden Wand und einer maximalen Gesamtbreite von 25 m zulässig.

7.3 Innerhalb der Bauräume sind Abgrabungen lediglich zur Errichtung von
Fluchttreppen mit bis zu 3 m Breite zulässig.

8 Grünordnung
8.1 Die Bepflanzung der Freiflächen innerhalb des Geltungsbereichs des

Bebauungsplans ist entsprechend den planerischen und textlichen Festsetzungen
herzustellen, dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Ausgefallene Bäume und
Sträucher sind in der darauffolgenden Vegetationsperiode gleichwertig in der
Wuchsordnung nachzupflanzen. Nachpflanzungen haben den festgesetzten
Güteanforderungen gem. D.8.3 zu entsprechen.

8.2 Für nicht bebaute Flächen innerhalb der Bauräume gelten die angrenzenden
grünordnerischen Festsetzungen entsprechend.

8.3 Die zu pflanzenden Gehölze müssen folgende Güteanforderungen und
Mindestpflanzqualitäten erfüllen:

 - Bäume: Hochstamm, 4 x verpflanzt, mDb, Stammumfang mind. 25 - 30 cm
 - Sträucher: Solitär., 4x verpflanzt, mB, 125-150 cm
8.4 Zufahrten, Wege sowie offene Stellplätze sind auf ein Mindestmaß zu beschränken

und soweit funktional möglich wasserdurchlässig mit einem Abflussbeiwert von
max. 0,7 herzustellen (z.B. Pflaster mit Grasfuge, Rasenpflaster, Rasengittersteine,
Schotterrasen), sofern keine Fahrzeuge gereinigt oder gewartet werden und kein
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen erfolgt.

8.5 Die in der Planzeichnung als zu begrünen und zu bepflanzen festgesetzten Flächen
sind zu mindestens 30 % als blütenreiche Wiesen- und Blühflächen aus heimischen,
standortgerechten Arten (Kräuteranteil mind. 50 %) in der auf die
Nutzungsaufnahme folgenden Vegetationsperiode herzustellen, zu pflegen und zu
erhalten. Rasenflächen dürfen innerhalb dieser zu begrünenden Flächen einen
Anteil von max. 40 % nicht überschreiten. Innerhalb dieser zu begrünenden
Flächen sind Müllaufstellflächen, Feuerwehraufstellflächen, erforderliche Zufahrten
und Wege, Flächen für Anlieferung, Fahrradstellplätze, Spielplätze, 40 m2

Ausschankflächen des angrenzenden Wirtsgartens sowie Licht- und
Lüftungsschächte für Kellergeschosse und Tiefgaragen auf bis 30% der Fläche
zulässig.  
Gartenflächen mit Schotter, Kies oder ähnlichem Belag insbesondere in
Kombination mit nicht durchwurzelbaren Folien sind nicht zulässig.

 Darüber hinaus sind auf diesen Flächen mind. 5 heimische, standortgerechte
Laubbäumen in der Mindestpflanzqualität gem. D.8.3 in der auf die
Nutzungsaufnahme folgenden Vegetationsperiode herzustellen, extensiv zu
pflegen sowie dauerhaft zu erhalten.

8.6 Die Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind mit der Zweckbestimmung
"Grundstückseingrünung" zu erhalten. Baumfällungen zur Gewährleistung der
Verkehrssicherheit sind zulässig, wenn der prägende Charakter als Eingrünung
erhalten bleibt.

8.7 Im gesamten Geltungsbereich müssen nach Fällmaßnahmen mind. 90
standortgerechte Laubbäume in der Fläche vorhanden sein. Die erforderlichen
Nachpflanzungen sind entsprechend den Güteanforderungen gem. D.8.3 zu
erbringen.

8.8 Bei Pflanzung von Bäumen in Belagsflächen ist eine durchwurzelbare, spartenfreie
Mindestfläche von mind. 24 m2 mit einer durchwurzelbaren, spartenfreien
Mindestschichtdicke von 1,50 m vorzusehen. Bei Pflanzungen auf Tiefgaragen und
sonstigen unterbauten Flächen ist eine durchwurzelbare, spartenfreie
Mindestfläche von mind. 24 m2 mit einer durchwurzelbaren, spartenfreien
Mindestschichtdicke von 1,0 m fachgerechtem Bodenaufbau vorzusehen.

8.9 In den befestigten Flächen des Geltungsbereichs sind überdeckte Baumscheiben
zulässig, sofern der langfristige Erhalt der Bäume durch geeignete technische
Maßnahmen gewährleistet wird.

8.10 Die als zu erhalten festgesetzten Bestandsbäume gem. A.7.3 sind dauerhaft zu
erhalten und zu pflegen. Ausgefallene Gehölze sind in der darauffolgenden
Vegetationsperiode gleichwertig nachzupflanzen. Ausnahmsweise können aus
Gründen der Verkehrssicherheit Fällungen vorgenommen werden, wenn an Ort
und Stelle ein gleichwertiger Ersatzbaum gem. D.8.3 gepflanzt wird.

8.11 Die Flachdächer im Planungsgebiet sind auf 45 % der Dachfläche mind. extensiv
mit heimischen Arten (Kräuteranteil mind. 50 %) zu begrünen. Der Aufbau muss aus
einer mind. 20 cm dicken, durchwurzelbaren Substratschicht bestehen. Eine
intensive Begrünung ist allgemein zulässig.

9 Dienstbarkeiten
9.1 Die gem. Ziff. A.8.6 festgesetzte Fläche GF (B) ist mit einem Geh- und Fahrrecht

zugunsten der jeweiligen Eigentümer des Flurstücks Nr. 1039 zu belasten.
9.2 Die gem. Ziff. A.8.7 festgesetzte Fläche GFL (B) ist mit einem Geh-, Fahr- und

Leitungsrecht zugunsten der jeweiligen Eigentümer des Flurstücks Nr. 1039 zu
belasten.

10  Artenschutz
10.1 Für den Verlust einer Baumhöhle sind für den Ersatz jeweils Nistkästen für Vögel und

Fledermäuse im Verhältnis 1:3 zu erbringen. Die Nistkästen sind im Planungsgebiet
an vorhandene Bäume anzubringen und entsprechend zu pflegen.

11 Versickerung und Entwässerung
11.1  Das Niederschlagswasser von Dachflächen und sonstigen befestigten Flächen des

jeweiligen Baugrundstücks ist oberflächig und möglichst breitflächig zu versickern.
Rigolen und Sickerschächte sind nur nach Begründung und unter Einhaltung der
Regeln der Technik zulässig.

12 Mobilfunkanlagen
12.1  Im gesamten Planungsgebiet sind freistehende Mobilfunksendeanlagen

ausgeschlossen.

E. HINWEISE DURCH TEXT
1 Verhältnis zu kommunalen Satzungen
1.1 Soweit im Rahmen dieses Bebauungsplanes nichts Abweichendes geregelt ist,

gelten die kommunalen Satzungen uneingeschränkt in der zum Zeitpunkt des
Bauantrages jeweils gültigen Fassung.

2 Artenschutz
2.1 V1: Um Vogelschlag an Glasfassaden und transparenten Lärmschutzwänden zu

vermeiden, sind an den Glasflächen ab einer Größe von 4 m2 vogelschlagsichere
Maßnahmen zu treffen. Z.B. sind halbtransparente Materialien wie Milchglas,
Glasbausteine, farbiges, satiniertes oder mattiertes Glas gut geeignet. Genauso
wirksam sind Muster in den Scheiben, die während der Herstellung z.B. mit Lasern,
Sandstrahlverfahren oder Siebdruck eingebracht werden. Die Gläser sollten
entspiegelt sein und max, 10 % Außenreflexionsgrad haben. Vermeiden sollte man
in jedem Fall transparente Glasflächen, durch die die Landschaft, der Himmel oder
Gehölze sichtbar sind. Es wird auf das Maßnahmenblatt „Vogelschlag an
Glasflächen vermeiden“ des Landesamt für Umwelt (LfU) verwiesen.

2.2 V2: Für Gehölzschnittmaßnahmen und Baumfällungen ist der grundsätzliche
Verbotszeitraum des § 39 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 BNatSchG (01.03.-30.09.) zu beachten.
Ausnahmen sind nur in den unter § 39 Abs. 5 S. 2 BNatSchG genannten Fällen
zulässig. Die Entfernung von Hecken und Gebüschen ist in der Zeit von Anfang
März bis Ende September grundsätzlich untersagt (§ 39 Abs. 5 BNatSchG).

2.3 V3: Im zukünftigen Baugebiet und während der Baumaßnahmen sollten
ausschließlich fledermausfreundliche Beleuchtungsmittel, wie z.B. LED-Leuchten
unter 2700 Kelvin, Amber-LED unter 2200 Kelvin oder Natriumdampflampen genutzt
werden. Die Beleuchtung sollte auf das unbedingt erforderliche Maß reduziert
werden. Es sollten nach oben abgeschirmte, zielgerichtete Beleuchtungsmittel
installiert werden.

2.4 V4: Da die Gehölzbestände im Norden des Planungsgebietes (besonders im
Innenhof des Seniorenzentrums) eine wichtige Leitstruktur für jagende Fledermäuse
sowie einen Lebensraum für viele baum- und teilweise höhlenbrütende Vogelarten
darstellen, sollten diese im Bebauungsplan so weit wie möglich als zu erhalten
festgesetzt bzw. durch Neupflanzungen ersetzt werden.

2.5 V5: Potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten am Gebäude sowie Baumhöhlen
sind vor Abrissbeginn bzw. Entfernung der Bäume gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG auf
ein tatsächliches Vorkommen von Tieren durch eine*n Fachbiolog*in zu
überprüfen. Sollten Tiere nachgewiesen werden, sind in Abstimmung mit der
zuständigen Naturschutzbehörde ggf. weitere Maßnahmen zu treffen.

3 Grundwasser
3.1 Sollten Bauwerke, wie z.B. Tiefgaragen und Keller in den Grundwasserkörper

hineinreichen, sind diese wasserdicht auszubilden und auftriebssicher herzustellen.
Für Bauwerke, die so tief gründen, dass ein Grundwasseraufstau zu erwarten ist,
muss ein wasserrechtliches Verfahren durchgeführt werden. Gleiches gilt für eine
eventuell erforderliche Bauwasserhaltung.

3.2 Die Erkundung des Baugrundes einschließlich der Grundwasserverhältnisse obliegt
grundsätzlich dem jeweiligen Bauherrn, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen
auftretendes Grund- oder Hang- und Schichtenwasser sichern muss.

3.2 Die DIN 18195 mit DIN 18533 ist zu beachten. Schleppwasser ist in
Verdunstungsrinnen zu fassen. Auf das LfU-Merkblatt 4.3/15 mit dazugehörigem
Schreiben in Anlage 1 wird verwiesen.

4 Niederschlagswasser, Versickerung und Entwässerung
4.1 Bei der Versickerung sind die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung

(NWFreiV) und die Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von
gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) zu
berücksichtigen. Für die Bemessung und Planung von Anlagen im Umgang mit
Niederschlagswasser wird als fachliche Arbeitsgrundlage auf das Arbeitsblatt DWA-
A 138 (Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von
Niederschlagswasser) und das Merkblatt DWA-M 153 (Handlungsempfehlungen
zum Umgang mit Regenwasser) verwiesen.

4.2 Öffnungen am Gebäude (Lichtschächte, Treppenabgänge, Kellerfenster, Türen,
Be- und Entlüftung, Mauerdurchleitungen, etc.) sind ggf. ausreichend
hochzusetzen und gegen eindringendes Wasser zu sichern. Tiefgaragenein- und
-ausfahrten sind baulich zum Schutz vor Überflutung mit einer Überhöhung von
mind. 10 cm gegenüber der angrenzenden öffentlichen Straßenfläche
auszubilden. Durch die entstehende Bebauung darf es zudem zu keiner
Verschlechterung bei wild abfließendem Wasser für Dritte kommen (§ 37 WHG).

5 Bodenschutz
5.1 Der Oberboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie

bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist
in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu
schützen (§ 202 BauGB).

5.2 Bei Herstellung der Geländeoberfläche ist eine humushaltige Oberbodenschicht
mit mindestens 20 cm Mächtigkeit herzustellen.

5.3 Zur Gewährleistung einer bodenschonenden Ausführung der Bauarbeiten sind die
DIN 18915 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten“ (Stand: Juni
2018) und DIN 19731 „Verwertung von Bodenmaterial“ (Stand: Mai 1998) sowie §
12 BBodSchG zu beachten.

6 Altlasten
6.1 Sollten bei den Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkeiten des

Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder
Altlast hindeuten, ist unverzüglich das Landratsamt zu benachrichtigen
(Mitteilungspflicht gem. Art. 1 BayBodSchG).

7 Grünplanung
7.1 Im Bereich von Spielplätzen und des Demenzgartens des Altenwohnheims dürfen

giftige Gehölze laut LWG-Veröffentlichung (Bayerische Landesanstalt für Weinbau
und Gartenbau) Giftpflanzen in Gärten und Grünanlagen -jeweils neueste
Fassung- mit einer Einstufung von “stark giftig“, "giftig" und "schwach giftig“ nicht
gepflanzt werden.

7.2 Mit dem Bauantrag ist ein Baumbestands- und Freiflächengestaltungsplan
einzureichen.

8 Baumschutz
8.1 Bei Baumaßnahmen im Nahbereich von Bäumen wird die Berücksichtigung der

DIN 18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei
Baumaßnahmen" und der RAS-LP4 "Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil:
Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und
Tieren" empfohlen.

8.2 Geeignete technische Maßnahmen zum Erhalt von Bäumen sind
Baumschutzvorrichtungen (z.B. Bügel, Poller), die die Bäume vor Anfahrschäden
und Verdichtung schützen.

9 Immissionsschutz
9.1 Die stationären Anlagen (Dachtechnik, usw.) dürfen eine Schallleistung von LWA =

67/52 dB(A) Tag/Nacht nicht überschreiten. Ausnahmen sind zulässig, wenn die
schalltechnische Verträglichkeit mit der schutzbedürftigen Nachbarschaft
nachgewiesen werden kann, d.h. wenn die jeweiligen Immissionsrichtwerte um
mindestens 15 dB(A) unterschritten werden.

9.2 Anlieferungen sind im Nachtzeitraum (22:00 - 06:00 Uhr) unzulässig.
9.3 Eine Nutzung der oberirdischen Stellplätze ist im Nachtzeitraum (22:00 - 06:00 Uhr)

unzulässig, z.B. durch Ausweisung von Besucherstellplätzen, die i.d.R. nur tagsüber
genutzt werden. Die Stellplätze des Personals und der Wohnnutzungen sollten in
der Tiefgarage untergebracht werden und können dann tags und nachts
uneingeschränkt genutzt werden.

9.4 Beim Planungsfall der Errichtung einer Tiefgarageneinfahrt für die südlich des
Planungsgebietes liegende Gaststätte Pschorrhof ist zwischen
Tiefgarageneinhausung und der westlichen Plangebietsgrenze eine
Schallschutzwand, mit Länge l = 10,0 m, geschlossen mit einer abfallenden Höhe
von Oberkante Tiefgarageneinhausung bis Höhe h = 1,5 m über Gelände am
westlichen Ende, mit einer Schalldämmung von mindestens Rw = 20 dB zu errichten.
Da sich die TG-Ausfahrt im Planungsfall nicht im Geltungsbereich des hier
vorliegenden Bebauungsplans Nr. 25 A „Seniorenheim heim Rudolf- und Maria-
Gunst-Haus“ befindet, sondern im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 50
„Pschorrhof“, wird die erforderliche Schallschutzwand mit den beschriebenen
Ausmaßen als zeichnerische und textliche Festsetzung in den Bebauungsplan Nr.
50 aufgenommen.

10 Denkmalschutz
10.1 Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler sind gemäß Art. 8 DSchG

unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Bayerischen
Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen.

11 Sonstiges
11.1 Alle zitierten DIN-Normen, Richtlinien und Arbeitsblätter liegen im Rathaus der

Gemeinde Gräfelfing zur Einsicht bereit. Zudem sind alle Normen und Richtlinien im
Archiv des Patentamts hinterlegt.
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vorgeschlagener Standort für Bäume

11 Böschung

aufzuhebende Grundstücksgrenze

1 Allgemeines Wohngebiet
1.1 Im Allgemeinen Wohngebiet WA sind die folgenden gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO

zulässigen Nutzungen nicht zulässig:
 - die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und
   Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe
1.2 Im Allgemeinen Wohngebiet WA werden die folgenden gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO

ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes:
 - Betriebe des Beherbergungsgewerbes
 - Gartenbaubetriebe
 - Tankstellen

2 Sondergebiet SO Pflegeheim und Service-Wohnen
2.1 Das Sondergebiet SO Pflegeheim und Service-Wohnen dient der Unterbringung

eines Seniorenwohn- und Pflegeheimes.
2.2 Im Rahmen dieser Zweckbestimmung sind nur folgende Hauptnutzungen zulässig:
 - Pflegeeinrichtungen
 - Wohnnutzungen für Personen mit barrierefreiem Wohnbedarf
 - Einzelhandelsbetriebe mit jeweils einer Verkaufsfläche von max. 150 m2

 - Wohnnutzungen für Beschäftigte des Pflegeheims im Planungsgebiet
 - Gastronomieeinrichtungen
 - Räume für freie Berufe
2.3 Über die gem. D.2.2 zulässigen Hauptnutzungen hinaus sind folgende

Nebennutzungen zulässig:
 - Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 BauNVO
 - die den Hauptnutzungen zugeordneten Nebeneinrichtungen wie Lager-,  

Technik-, Sozial- und sonstige Nebenräume
 - Anlieferungsbereiche
 - die gem. BayBO erforderlichen Stellplätze
 - Fahrradstellplätze

3 Maß der baulichen Nutzung und Höhenentwicklung
3.1 Im Sondergebiet SO Pflegeheim und Service-Wohnen darf die festgesetzte

Grundfläche durch bauliche Anlagen gem. § 19 Abs. 4 BauNVO bis zu einer
maximalen GRZ von 0,7 überschritten werden.

3.2 Im Allgemeinen Wohngebiet WA darf die festgesetzte Grundfläche durch bauliche
Anlagen gem. § 19 Abs. 4 BauNVO um 50 % überschritten werden.

3.3 Im gesamten Planungsgebiet beziehen sich die festgesetzten Wandhöhen auf die
Höhenkote 536,4 m ü. NHN. (unterer Bezugspunkt).

3.4 Der obere Bezugspunkt der festgesetzten Wandhöhe ist der Schnittpunkt der
aufgehenden Außenwand mit der Dachhaut. Bei Flachdächern mit ausgebildeter
Attika bestimmt die Oberkante der Attika der aufgehenden Wand die Wandhöhe.

3.5 Bei Flachdächern dürfen die festgesetzten Wandhöhen durch technische
Dachaufbauten um bis zu 3 m und durch Absturzsicherungen für Freibereiche um
bis zu 1,3 m überschritten werden.

4 Überbaubare Grundstücksflächen und Nebenanlagen
4.1 Die festgesetzten Baugrenzen dürfen durch erforderliche Be- und

Entlüftungsanlagen sowie Lichtschächte um bis zu 1,5 m auf max. einem Drittel der
jeweiligen Fassadenlänge überschritten werden, soweit die Belange der
Grünordnung gesichert sind.

4.2 Nebenanlagen und Einrichtungen i.S. des § 14 BauNVO sowie Stellplätze sind nur
innerhalb der festgesetzten Baugrenzen und der festgesetzten Flächen für
Stellplätze zulässig. Hiervon ausgenommen sind Zufahrten und Wege,
Fahrradstellplätze, Müllaufstellflächen und Spielplätze.

4.3 Tiefgaragen sind ausschließlich innerhalb der Flächen für bauliche Anlagen
unterhalb der Geländeoberfläche und der festgesetzten Baugrenzen zulässig.

4.4 Die südliche Baugrenze des westlichen Bauraumes im SO Pflegeheim und Service-
Wohnen darf durch Vordächer auf einer Breite von max. 4 m und einer Tiefe von
max. 4 m überschritten werden.

5 Dachgestaltung und Dachaufbauten
5.1 Bei Satteldächern sind technische Dachaufbauten mit Ausnahme von Kaminen,

Antennen und Solaranlagen unzulässig. Solar- und Photovoltaikanlagen müssen
dabei parallel und mit einem maximalen Abstand von 25 cm zur Dachhaut
installiert werden.

5.2 Technische Dachaufbauten auf Flachdächern dürfen eine Höhe von max. 3 m
nicht überschreiten und müssen um das Maß ihrer Höhe, jedoch mindestens um 3
m, von der Dachtraufe zurückgesetzt sein. Sie sind zusammenzufassen und mit
einem Sichtschutz von max. 3 m Höhe einzuhausen. Sie dürfen einen Anteil von 30
% der Dachfläche nicht überschreiten. Dies gilt nicht bei Anlagen zur Nutzung der
Sonnenenergie. Diese sind mit einer extensiven Dachbegrünung gem. D.8.11 zu
kombinieren.

5.3 Auf dem Flachdach im östlichen Bauraum im Sondergebiet SO Pflegeheim und
Service-Wohnen sind Nutzungen als Freibereiche mit bis zu 300 m2 zulässig.

6 Immissionsschutz
6.1 Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden mit schutzbedürftigen

Aufenthaltsräumen sind technische Vorkehrungen nach Nr. 7 der DIN 4109-1,
Januar 2018, Schallschutz im Hochbau vorzusehen.

6.2 In den gemäß Planzeichen A.8.8 festgesetzten Fassadenbereichen mit
Beurteilungspegeln durch Verkehrslärm von mehr als 70/60 dB(A) Tag/Nacht ist die
Anordnung von öffenbaren Fenstern schutzbedürftiger Aufenthaltsräume von
Wohnungen und Pflegenutzungen unzulässig.

6.3 In den gemäß Planzeichen A.8.9 festgesetzten Fassadenbereichen sind zur
erforderlichen Belüftung bei schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen von
Wohnungen und Pflegenutzungen im Sinne der DIN 4109, die Fenster aufweisen, an
denen der Beurteilungspegel durch Verkehrslärm von 59 dB(A) tags oder 49 dB(A)
nachts überschritten wird, schallgedämmte Lüftungseinrichtungen oder andere
technisch geeignete Maßnahmen vorzusehen. Schallgedämmte
Lüftungseinrichtungen oder andere technisch geeignete Maßnahmen zur
Belüftung sind beim Nachweis des erforderlichen Schallschutzes gegen Außenlärm
zu berücksichtigen und können entfallen, sofern der betroffene Aufenthaltsraum
durch ein weiteres Fenster an einer lärmabgewandten Gebäudeseite, an dem ein
Beurteilungspegel durch Verkehrslärm von 59/49 dB(A) tags/nachts nicht
überschritten wird, belüftet werden kann.

6.4 Zum Schutz vor Gewerbelärm sind an den gem. Planzeichen A.8.10 festgesetzten
Fassadenbereichen schutzbedürftige Aufenthaltsräume von Wohnungen und
Pflegenutzungen (Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer) nur zulässig, wenn durch
baulich- technische Maßnahmen (wie verglaste Loggien, Prallscheiben,
Schallschutzerker, Vorhangfassaden, Gebäuderücksprünge, Laubengänge o.ä.)
nachgewiesen werden kann, dass 0,5 m vor deren lüftungstechnisch notwendigen
Fenster die Beurteilungspegel durch Gewerbelärm die maßgeblichen
Immissionsrichtwerte sowie die kurzzeitigen Geräuschspitzen durch Gewerbelärm
das Spitzenpegelkriterium der TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete durch
geeignete Maßnahmen zur Abschirmung des Anlagenlärms nicht überschreiten.

6.5 Im Planungsgebiet sind schutzbedürftige Büroräume o.Ä. an den Gebäudeseiten
mit Verkehrslärm-Beurteilungspegeln von mehr als 59 dB(A) tags mit
schallgedämmten Lüftungseinrichtungen oder anderen technisch geeigneten
Maßnahmen zur Belüftung auszustatten, sofern diese Räume nicht über ein Fenster
an einer dem Verkehrslärm abgewandten Gebäudeseite mit Verkehrslärm-
Beurteilungspegeln von ≤ 59 dB(A) tags belüftet werden können.

6.6 In den gem. Planzeichen A.8.11 festgesetzten Bereichen ist die Anordnung von
Außenwohn- und schützenswerten Freibereichen (Balkonen, Loggien, Terrassen,
Dachterrassen o.Ä.) nur zulässig, wenn gewährleistet wird, dass auf den
Außenwohnbereichen ein Beurteilungspegel durch Verkehrslärm von max. 59
dB(A) am Tag (Berechnungshöhe 2 m über Oberkante Boden in der Mitte des
jeweiligen Außenwohnbereichs) eingehalten wird.

6.7 Tiefgaragenrampen sind in die Gebäude zu integrieren oder einzuhausen. Die
Innenwände und Decken der Rampen sind schallabsorbierend zu verkleiden und
haben einen Absorptionskoeffizienten von α500 > 0,7 bei 500 Hz aufzuweisen. Die
Einhausung der Rampen hat ein bewertetes Schalldämmmaß von R'W,R = 25 dB
aufzuweisen. Bei der Errichtung von Tiefgaragenein- und –ausfahrten sind
lärmarme Entwässerungsrinnen sowie Garagentore zu verwenden, die dem Stand
der Lärmminderungstechnik entsprechen.

6.8 Zwischen Tiefgarageneinhausung der TG-Ausfahrt südlich des geplanten
Gebäudes für Gemeindewohnen im WA und der Lochhamer Straße, ist die gemäß
Planzeichen A.8.12 festgesetzte Schallschutzwand, mit Länge l = 3,0 m, geschlossen
mit einer abfallenden Höhe von Oberkante Tiefgarageneinhausung bis Höhe h =
1,5 m über Gelände am südlichen Ende und einer Schalldämmung von
mindestens RW = 20 dB zu errichten.

7 Abgrabungen und Aufschüttungen
7.1 Aufschüttungen sind in dem Maße zulässig, wie sie zur Herstellung einer

bebaubaren Grundstücksfläche erforderlich sind. Dazu sind Aufschüttungen im
Umfang von max. 4 m gemessen ab dem Höhenbezugspunkt gem. Planzeichen
A.8.5 im Bereich der Gebäude im Sondergebiet SO Pflegeheim und Service-
Wohnen und Allgemeinen Wohngebiet entlang der Lochhamer Straße zulässig.

7.2 Es sind außerhalb der Bauräume ausschließlich Abgrabungen zur Belichtung von
Untergeschossen an der östlichen Fassade im westlichen Bauraum im SO
Pflegeheim und Service-Wohnen mit einer maximalen Tiefe von 5 m gemessen ab
der aufgehenden Wand und einer maximalen Gesamtbreite von 25 m zulässig.

7.3 Innerhalb der Bauräume sind Abgrabungen lediglich zur Errichtung von
Fluchttreppen mit bis zu 3 m Breite zulässig.

8 Grünordnung
8.1 Die Bepflanzung der Freiflächen innerhalb des Geltungsbereichs des

Bebauungsplans ist entsprechend den planerischen und textlichen Festsetzungen
herzustellen, dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Ausgefallene Bäume und
Sträucher sind in der darauffolgenden Vegetationsperiode gleichwertig in der
Wuchsordnung nachzupflanzen. Nachpflanzungen haben den festgesetzten
Güteanforderungen gem. D.8.3 zu entsprechen.

8.2 Für nicht bebaute Flächen innerhalb der Bauräume gelten die angrenzenden
grünordnerischen Festsetzungen entsprechend.

8.3 Die zu pflanzenden Gehölze müssen folgende Güteanforderungen und
Mindestpflanzqualitäten erfüllen:

 - Bäume: Hochstamm, 4 x verpflanzt, mDb, Stammumfang mind. 25 - 30 cm
 - Sträucher: Solitär., 4x verpflanzt, mB, 125-150 cm
8.4 Zufahrten, Wege sowie offene Stellplätze sind auf ein Mindestmaß zu beschränken

und soweit funktional möglich wasserdurchlässig mit einem Abflussbeiwert von
max. 0,7 herzustellen (z.B. Pflaster mit Grasfuge, Rasenpflaster, Rasengittersteine,
Schotterrasen), sofern keine Fahrzeuge gereinigt oder gewartet werden und kein
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen erfolgt.

8.5 Die in der Planzeichnung als zu begrünen und zu bepflanzen festgesetzten Flächen
sind zu mindestens 30 % als blütenreiche Wiesen- und Blühflächen aus heimischen,
standortgerechten Arten (Kräuteranteil mind. 50 %) in der auf die
Nutzungsaufnahme folgenden Vegetationsperiode herzustellen, zu pflegen und zu
erhalten. Rasenflächen dürfen innerhalb dieser zu begrünenden Flächen einen
Anteil von max. 40 % nicht überschreiten. Innerhalb dieser zu begrünenden
Flächen sind Müllaufstellflächen, Feuerwehraufstellflächen, erforderliche Zufahrten
und Wege, Flächen für Anlieferung, Fahrradstellplätze, Spielplätze, 40 m2

Ausschankflächen des angrenzenden Wirtsgartens sowie Licht- und
Lüftungsschächte für Kellergeschosse und Tiefgaragen auf bis 30% der Fläche
zulässig.  
Gartenflächen mit Schotter, Kies oder ähnlichem Belag insbesondere in
Kombination mit nicht durchwurzelbaren Folien sind nicht zulässig.

 Darüber hinaus sind auf diesen Flächen mind. 5 heimische, standortgerechte
Laubbäumen in der Mindestpflanzqualität gem. D.8.3 in der auf die
Nutzungsaufnahme folgenden Vegetationsperiode herzustellen, extensiv zu
pflegen sowie dauerhaft zu erhalten.

8.6 Die Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind mit der Zweckbestimmung
"Grundstückseingrünung" zu erhalten. Baumfällungen zur Gewährleistung der
Verkehrssicherheit sind zulässig, wenn der prägende Charakter als Eingrünung
erhalten bleibt.

8.7 Im gesamten Geltungsbereich müssen nach Fällmaßnahmen mind. 90
standortgerechte Laubbäume in der Fläche vorhanden sein. Die erforderlichen
Nachpflanzungen sind entsprechend den Güteanforderungen gem. D.8.3 zu
erbringen.

8.8 Bei Pflanzung von Bäumen in Belagsflächen ist eine durchwurzelbare, spartenfreie
Mindestfläche von mind. 24 m2 mit einer durchwurzelbaren, spartenfreien
Mindestschichtdicke von 1,50 m vorzusehen. Bei Pflanzungen auf Tiefgaragen und
sonstigen unterbauten Flächen ist eine durchwurzelbare, spartenfreie
Mindestfläche von mind. 24 m2 mit einer durchwurzelbaren, spartenfreien
Mindestschichtdicke von 1,0 m fachgerechtem Bodenaufbau vorzusehen.

8.9 In den befestigten Flächen des Geltungsbereichs sind überdeckte Baumscheiben
zulässig, sofern der langfristige Erhalt der Bäume durch geeignete technische
Maßnahmen gewährleistet wird.

8.10 Die als zu erhalten festgesetzten Bestandsbäume gem. A.7.3 sind dauerhaft zu
erhalten und zu pflegen. Ausgefallene Gehölze sind in der darauffolgenden
Vegetationsperiode gleichwertig nachzupflanzen. Ausnahmsweise können aus
Gründen der Verkehrssicherheit Fällungen vorgenommen werden, wenn an Ort
und Stelle ein gleichwertiger Ersatzbaum gem. D.8.3 gepflanzt wird.

8.11 Die Flachdächer im Planungsgebiet sind auf 45 % der Dachfläche mind. extensiv
mit heimischen Arten (Kräuteranteil mind. 50 %) zu begrünen. Der Aufbau muss aus
einer mind. 20 cm dicken, durchwurzelbaren Substratschicht bestehen. Eine
intensive Begrünung ist allgemein zulässig.

9 Dienstbarkeiten
9.1 Die gem. Ziff. A.8.6 festgesetzte Fläche GF (B) ist mit einem Geh- und Fahrrecht

zugunsten der jeweiligen Eigentümer des Flurstücks Nr. 1039 zu belasten.
9.2 Die gem. Ziff. A.8.7 festgesetzte Fläche GFL (B) ist mit einem Geh-, Fahr- und

Leitungsrecht zugunsten der jeweiligen Eigentümer des Flurstücks Nr. 1039 zu
belasten.

10  Artenschutz
10.1 Für den Verlust einer Baumhöhle sind für den Ersatz jeweils Nistkästen für Vögel und

Fledermäuse im Verhältnis 1:3 zu erbringen. Die Nistkästen sind im Planungsgebiet
an vorhandene Bäume anzubringen und entsprechend zu pflegen.

11 Versickerung und Entwässerung
11.1  Das Niederschlagswasser von Dachflächen und sonstigen befestigten Flächen des

jeweiligen Baugrundstücks ist oberflächig und möglichst breitflächig zu versickern.
Rigolen und Sickerschächte sind nur nach Begründung und unter Einhaltung der
Regeln der Technik zulässig.

12 Mobilfunkanlagen
12.1  Im gesamten Planungsgebiet sind freistehende Mobilfunksendeanlagen

ausgeschlossen.

E. HINWEISE DURCH TEXT
1 Verhältnis zu kommunalen Satzungen
1.1 Soweit im Rahmen dieses Bebauungsplanes nichts Abweichendes geregelt ist,

gelten die kommunalen Satzungen uneingeschränkt in der zum Zeitpunkt des
Bauantrages jeweils gültigen Fassung.

2 Artenschutz
2.1 V1: Um Vogelschlag an Glasfassaden und transparenten Lärmschutzwänden zu

vermeiden, sind an den Glasflächen ab einer Größe von 4 m2 vogelschlagsichere
Maßnahmen zu treffen. Z.B. sind halbtransparente Materialien wie Milchglas,
Glasbausteine, farbiges, satiniertes oder mattiertes Glas gut geeignet. Genauso
wirksam sind Muster in den Scheiben, die während der Herstellung z.B. mit Lasern,
Sandstrahlverfahren oder Siebdruck eingebracht werden. Die Gläser sollten
entspiegelt sein und max, 10 % Außenreflexionsgrad haben. Vermeiden sollte man
in jedem Fall transparente Glasflächen, durch die die Landschaft, der Himmel oder
Gehölze sichtbar sind. Es wird auf das Maßnahmenblatt „Vogelschlag an
Glasflächen vermeiden“ des Landesamt für Umwelt (LfU) verwiesen.

2.2 V2: Für Gehölzschnittmaßnahmen und Baumfällungen ist der grundsätzliche
Verbotszeitraum des § 39 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 BNatSchG (01.03.-30.09.) zu beachten.
Ausnahmen sind nur in den unter § 39 Abs. 5 S. 2 BNatSchG genannten Fällen
zulässig. Die Entfernung von Hecken und Gebüschen ist in der Zeit von Anfang
März bis Ende September grundsätzlich untersagt (§ 39 Abs. 5 BNatSchG).

2.3 V3: Im zukünftigen Baugebiet und während der Baumaßnahmen sollten
ausschließlich fledermausfreundliche Beleuchtungsmittel, wie z.B. LED-Leuchten
unter 2700 Kelvin, Amber-LED unter 2200 Kelvin oder Natriumdampflampen genutzt
werden. Die Beleuchtung sollte auf das unbedingt erforderliche Maß reduziert
werden. Es sollten nach oben abgeschirmte, zielgerichtete Beleuchtungsmittel
installiert werden.

2.4 V4: Da die Gehölzbestände im Norden des Planungsgebietes (besonders im
Innenhof des Seniorenzentrums) eine wichtige Leitstruktur für jagende Fledermäuse
sowie einen Lebensraum für viele baum- und teilweise höhlenbrütende Vogelarten
darstellen, sollten diese im Bebauungsplan so weit wie möglich als zu erhalten
festgesetzt bzw. durch Neupflanzungen ersetzt werden.

2.5 V5: Potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten am Gebäude sowie Baumhöhlen
sind vor Abrissbeginn bzw. Entfernung der Bäume gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG auf
ein tatsächliches Vorkommen von Tieren durch eine*n Fachbiolog*in zu
überprüfen. Sollten Tiere nachgewiesen werden, sind in Abstimmung mit der
zuständigen Naturschutzbehörde ggf. weitere Maßnahmen zu treffen.

3 Grundwasser
3.1 Sollten Bauwerke, wie z.B. Tiefgaragen und Keller in den Grundwasserkörper

hineinreichen, sind diese wasserdicht auszubilden und auftriebssicher herzustellen.
Für Bauwerke, die so tief gründen, dass ein Grundwasseraufstau zu erwarten ist,
muss ein wasserrechtliches Verfahren durchgeführt werden. Gleiches gilt für eine
eventuell erforderliche Bauwasserhaltung.

3.2 Die Erkundung des Baugrundes einschließlich der Grundwasserverhältnisse obliegt
grundsätzlich dem jeweiligen Bauherrn, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen
auftretendes Grund- oder Hang- und Schichtenwasser sichern muss.

3.2 Die DIN 18195 mit DIN 18533 ist zu beachten. Schleppwasser ist in
Verdunstungsrinnen zu fassen. Auf das LfU-Merkblatt 4.3/15 mit dazugehörigem
Schreiben in Anlage 1 wird verwiesen.

4 Niederschlagswasser, Versickerung und Entwässerung
4.1 Bei der Versickerung sind die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung

(NWFreiV) und die Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von
gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) zu
berücksichtigen. Für die Bemessung und Planung von Anlagen im Umgang mit
Niederschlagswasser wird als fachliche Arbeitsgrundlage auf das Arbeitsblatt DWA-
A 138 (Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von
Niederschlagswasser) und das Merkblatt DWA-M 153 (Handlungsempfehlungen
zum Umgang mit Regenwasser) verwiesen.

4.2 Öffnungen am Gebäude (Lichtschächte, Treppenabgänge, Kellerfenster, Türen,
Be- und Entlüftung, Mauerdurchleitungen, etc.) sind ggf. ausreichend
hochzusetzen und gegen eindringendes Wasser zu sichern. Tiefgaragenein- und
-ausfahrten sind baulich zum Schutz vor Überflutung mit einer Überhöhung von
mind. 10 cm gegenüber der angrenzenden öffentlichen Straßenfläche
auszubilden. Durch die entstehende Bebauung darf es zudem zu keiner
Verschlechterung bei wild abfließendem Wasser für Dritte kommen (§ 37 WHG).

5 Bodenschutz
5.1 Der Oberboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie

bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist
in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu
schützen (§ 202 BauGB).

5.2 Bei Herstellung der Geländeoberfläche ist eine humushaltige Oberbodenschicht
mit mindestens 20 cm Mächtigkeit herzustellen.

5.3 Zur Gewährleistung einer bodenschonenden Ausführung der Bauarbeiten sind die
DIN 18915 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten“ (Stand: Juni
2018) und DIN 19731 „Verwertung von Bodenmaterial“ (Stand: Mai 1998) sowie §
12 BBodSchG zu beachten.

6 Altlasten
6.1 Sollten bei den Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkeiten des

Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder
Altlast hindeuten, ist unverzüglich das Landratsamt zu benachrichtigen
(Mitteilungspflicht gem. Art. 1 BayBodSchG).

7 Grünplanung
7.1 Im Bereich von Spielplätzen und des Demenzgartens des Altenwohnheims dürfen

giftige Gehölze laut LWG-Veröffentlichung (Bayerische Landesanstalt für Weinbau
und Gartenbau) Giftpflanzen in Gärten und Grünanlagen -jeweils neueste
Fassung- mit einer Einstufung von “stark giftig“, "giftig" und "schwach giftig“ nicht
gepflanzt werden.

7.2 Mit dem Bauantrag ist ein Baumbestands- und Freiflächengestaltungsplan
einzureichen.

8 Baumschutz
8.1 Bei Baumaßnahmen im Nahbereich von Bäumen wird die Berücksichtigung der

DIN 18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei
Baumaßnahmen" und der RAS-LP4 "Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil:
Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und
Tieren" empfohlen.

8.2 Geeignete technische Maßnahmen zum Erhalt von Bäumen sind
Baumschutzvorrichtungen (z.B. Bügel, Poller), die die Bäume vor Anfahrschäden
und Verdichtung schützen.

9 Immissionsschutz
9.1 Die stationären Anlagen (Dachtechnik, usw.) dürfen eine Schallleistung von LWA =

67/52 dB(A) Tag/Nacht nicht überschreiten. Ausnahmen sind zulässig, wenn die
schalltechnische Verträglichkeit mit der schutzbedürftigen Nachbarschaft
nachgewiesen werden kann, d.h. wenn die jeweiligen Immissionsrichtwerte um
mindestens 15 dB(A) unterschritten werden.

9.2 Anlieferungen sind im Nachtzeitraum (22:00 - 06:00 Uhr) unzulässig.
9.3 Eine Nutzung der oberirdischen Stellplätze ist im Nachtzeitraum (22:00 - 06:00 Uhr)

unzulässig, z.B. durch Ausweisung von Besucherstellplätzen, die i.d.R. nur tagsüber
genutzt werden. Die Stellplätze des Personals und der Wohnnutzungen sollten in
der Tiefgarage untergebracht werden und können dann tags und nachts
uneingeschränkt genutzt werden.

9.4 Beim Planungsfall der Errichtung einer Tiefgarageneinfahrt für die südlich des
Planungsgebietes liegende Gaststätte Pschorrhof ist zwischen
Tiefgarageneinhausung und der westlichen Plangebietsgrenze eine
Schallschutzwand, mit Länge l = 10,0 m, geschlossen mit einer abfallenden Höhe
von Oberkante Tiefgarageneinhausung bis Höhe h = 1,5 m über Gelände am
westlichen Ende, mit einer Schalldämmung von mindestens Rw = 20 dB zu errichten.
Da sich die TG-Ausfahrt im Planungsfall nicht im Geltungsbereich des hier
vorliegenden Bebauungsplans Nr. 25 A „Seniorenheim heim Rudolf- und Maria-
Gunst-Haus“ befindet, sondern im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 50
„Pschorrhof“, wird die erforderliche Schallschutzwand mit den beschriebenen
Ausmaßen als zeichnerische und textliche Festsetzung in den Bebauungsplan Nr.
50 aufgenommen.

10 Denkmalschutz
10.1 Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler sind gemäß Art. 8 DSchG

unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Bayerischen
Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen.

11 Sonstiges
11.1 Alle zitierten DIN-Normen, Richtlinien und Arbeitsblätter liegen im Rathaus der

Gemeinde Gräfelfing zur Einsicht bereit. Zudem sind alle Normen und Richtlinien im
Archiv des Patentamts hinterlegt.

8,1

Abgrenzung unterschiedlicher Art und Maß der Nutzung

Maßzahl in Meter, z.B. 8,1 m

Zu-  und Ausfahrtsbereich

Umgrenzung von Flächen für StellplätzeSt

Abgrenzung unterschiedlicher Höhenentwicklung

8.2

8.3

8.4

8.5 Höhenbezugspunkt i. m ü. NHN, z.B. 536,4 m ü.NHN.

8.6

8.7

8.8

8.9

Fassadenbereiche mit Schallschutzmaßnahmen gem. D.6.2

Fassadenbereiche mit Schallschutzmaßnahmen gem. D.6.3

Fassadenbereiche mit Schallschutzmaßnahmen gem. D.6.4

Freibereiche mit Schallschutzmaßnahmen gem. D.6.6

8.10

8.11

Lärmschutzwand gem. D.6.8

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Fläche gem. Ziff. D.9.2

Mit Geh- und Fahrrecht zu belastende Fläche gem. Ziff. D.9.1GF (B)

GFL (B)

8.12

8.13

LSW

8.14

536,41 Allgemeines Wohngebiet
1.1 Im Allgemeinen Wohngebiet WA sind die folgenden gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO

zulässigen Nutzungen nicht zulässig:
 - die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und
   Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe
1.2 Im Allgemeinen Wohngebiet WA werden die folgenden gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO

ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes:
 - Betriebe des Beherbergungsgewerbes
 - Gartenbaubetriebe
 - Tankstellen

2 Sondergebiet SO Pflegeheim und Service-Wohnen
2.1 Das Sondergebiet SO Pflegeheim und Service-Wohnen dient der Unterbringung

eines Seniorenwohn- und Pflegeheimes.
2.2 Im Rahmen dieser Zweckbestimmung sind nur folgende Hauptnutzungen zulässig:
 - Pflegeeinrichtungen
 - Wohnnutzungen für Personen mit barrierefreiem Wohnbedarf
 - Einzelhandelsbetriebe mit jeweils einer Verkaufsfläche von max. 150 m2

 - Wohnnutzungen für Beschäftigte des Pflegeheims im Planungsgebiet
 - Gastronomieeinrichtungen
 - Räume für freie Berufe
2.3 Über die gem. D.2.2 zulässigen Hauptnutzungen hinaus sind folgende

Nebennutzungen zulässig:
 - Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 BauNVO
 - die den Hauptnutzungen zugeordneten Nebeneinrichtungen wie Lager-,  

Technik-, Sozial- und sonstige Nebenräume
 - Anlieferungsbereiche
 - die gem. BayBO erforderlichen Stellplätze
 - Fahrradstellplätze

3 Maß der baulichen Nutzung und Höhenentwicklung
3.1 Im Sondergebiet SO Pflegeheim und Service-Wohnen darf die festgesetzte

Grundfläche durch bauliche Anlagen gem. § 19 Abs. 4 BauNVO bis zu einer
maximalen GRZ von 0,7 überschritten werden.

3.2 Im Allgemeinen Wohngebiet WA darf die festgesetzte Grundfläche durch bauliche
Anlagen gem. § 19 Abs. 4 BauNVO um 50 % überschritten werden.

3.3 Im gesamten Planungsgebiet beziehen sich die festgesetzten Wandhöhen auf die
Höhenkote 536,4 m ü. NHN. (unterer Bezugspunkt).

3.4 Der obere Bezugspunkt der festgesetzten Wandhöhe ist der Schnittpunkt der
aufgehenden Außenwand mit der Dachhaut. Bei Flachdächern mit ausgebildeter
Attika bestimmt die Oberkante der Attika der aufgehenden Wand die Wandhöhe.

3.5 Bei Flachdächern dürfen die festgesetzten Wandhöhen durch technische
Dachaufbauten um bis zu 3 m und durch Absturzsicherungen für Freibereiche um
bis zu 1,3 m überschritten werden.

4 Überbaubare Grundstücksflächen und Nebenanlagen
4.1 Die festgesetzten Baugrenzen dürfen durch erforderliche Be- und

Entlüftungsanlagen sowie Lichtschächte um bis zu 1,5 m auf max. einem Drittel der
jeweiligen Fassadenlänge überschritten werden, soweit die Belange der
Grünordnung gesichert sind.

4.2 Nebenanlagen und Einrichtungen i.S. des § 14 BauNVO sowie Stellplätze sind nur
innerhalb der festgesetzten Baugrenzen und der festgesetzten Flächen für
Stellplätze zulässig. Hiervon ausgenommen sind Zufahrten und Wege,
Fahrradstellplätze, Müllaufstellflächen und Spielplätze.

4.3 Tiefgaragen sind ausschließlich innerhalb der Flächen für bauliche Anlagen
unterhalb der Geländeoberfläche und der festgesetzten Baugrenzen zulässig.

4.4 Die südliche Baugrenze des westlichen Bauraumes im SO Pflegeheim und Service-
Wohnen darf durch Vordächer auf einer Breite von max. 4 m und einer Tiefe von
max. 4 m überschritten werden.

5 Dachgestaltung und Dachaufbauten
5.1 Bei Satteldächern sind technische Dachaufbauten mit Ausnahme von Kaminen,

Antennen und Solaranlagen unzulässig. Solar- und Photovoltaikanlagen müssen
dabei parallel und mit einem maximalen Abstand von 25 cm zur Dachhaut
installiert werden.

5.2 Technische Dachaufbauten auf Flachdächern dürfen eine Höhe von max. 3 m
nicht überschreiten und müssen um das Maß ihrer Höhe, jedoch mindestens um 3
m, von der Dachtraufe zurückgesetzt sein. Sie sind zusammenzufassen und mit
einem Sichtschutz von max. 3 m Höhe einzuhausen. Sie dürfen einen Anteil von 30
% der Dachfläche nicht überschreiten. Dies gilt nicht bei Anlagen zur Nutzung der
Sonnenenergie. Diese sind mit einer extensiven Dachbegrünung gem. D.8.11 zu
kombinieren.

5.3 Auf dem Flachdach im östlichen Bauraum im Sondergebiet SO Pflegeheim und
Service-Wohnen sind Nutzungen als Freibereiche mit bis zu 300 m2 zulässig.

6 Immissionsschutz
6.1 Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden mit schutzbedürftigen

Aufenthaltsräumen sind technische Vorkehrungen nach Nr. 7 der DIN 4109-1,
Januar 2018, Schallschutz im Hochbau vorzusehen.

6.2 In den gemäß Planzeichen A.8.8 festgesetzten Fassadenbereichen mit
Beurteilungspegeln durch Verkehrslärm von mehr als 70/60 dB(A) Tag/Nacht ist die
Anordnung von öffenbaren Fenstern schutzbedürftiger Aufenthaltsräume von
Wohnungen und Pflegenutzungen unzulässig.

6.3 In den gemäß Planzeichen A.8.9 festgesetzten Fassadenbereichen sind zur
erforderlichen Belüftung bei schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen von
Wohnungen und Pflegenutzungen im Sinne der DIN 4109, die Fenster aufweisen, an
denen der Beurteilungspegel durch Verkehrslärm von 59 dB(A) tags oder 49 dB(A)
nachts überschritten wird, schallgedämmte Lüftungseinrichtungen oder andere
technisch geeignete Maßnahmen vorzusehen. Schallgedämmte
Lüftungseinrichtungen oder andere technisch geeignete Maßnahmen zur
Belüftung sind beim Nachweis des erforderlichen Schallschutzes gegen Außenlärm
zu berücksichtigen und können entfallen, sofern der betroffene Aufenthaltsraum
durch ein weiteres Fenster an einer lärmabgewandten Gebäudeseite, an dem ein
Beurteilungspegel durch Verkehrslärm von 59/49 dB(A) tags/nachts nicht
überschritten wird, belüftet werden kann.

6.4 Zum Schutz vor Gewerbelärm sind an den gem. Planzeichen A.8.10 festgesetzten
Fassadenbereichen schutzbedürftige Aufenthaltsräume von Wohnungen und
Pflegenutzungen (Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer) nur zulässig, wenn durch
baulich- technische Maßnahmen (wie verglaste Loggien, Prallscheiben,
Schallschutzerker, Vorhangfassaden, Gebäuderücksprünge, Laubengänge o.ä.)
nachgewiesen werden kann, dass 0,5 m vor deren lüftungstechnisch notwendigen
Fenster die Beurteilungspegel durch Gewerbelärm die maßgeblichen
Immissionsrichtwerte sowie die kurzzeitigen Geräuschspitzen durch Gewerbelärm
das Spitzenpegelkriterium der TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete durch
geeignete Maßnahmen zur Abschirmung des Anlagenlärms nicht überschreiten.

6.5 Im Planungsgebiet sind schutzbedürftige Büroräume o.Ä. an den Gebäudeseiten
mit Verkehrslärm-Beurteilungspegeln von mehr als 59 dB(A) tags mit
schallgedämmten Lüftungseinrichtungen oder anderen technisch geeigneten
Maßnahmen zur Belüftung auszustatten, sofern diese Räume nicht über ein Fenster
an einer dem Verkehrslärm abgewandten Gebäudeseite mit Verkehrslärm-
Beurteilungspegeln von ≤ 59 dB(A) tags belüftet werden können.

6.6 In den gem. Planzeichen A.8.11 festgesetzten Bereichen ist die Anordnung von
Außenwohn- und schützenswerten Freibereichen (Balkonen, Loggien, Terrassen,
Dachterrassen o.Ä.) nur zulässig, wenn gewährleistet wird, dass auf den
Außenwohnbereichen ein Beurteilungspegel durch Verkehrslärm von max. 59
dB(A) am Tag (Berechnungshöhe 2 m über Oberkante Boden in der Mitte des
jeweiligen Außenwohnbereichs) eingehalten wird.

6.7 Tiefgaragenrampen sind in die Gebäude zu integrieren oder einzuhausen. Die
Innenwände und Decken der Rampen sind schallabsorbierend zu verkleiden und
haben einen Absorptionskoeffizienten von α500 > 0,7 bei 500 Hz aufzuweisen. Die
Einhausung der Rampen hat ein bewertetes Schalldämmmaß von R'W,R = 25 dB
aufzuweisen. Bei der Errichtung von Tiefgaragenein- und –ausfahrten sind
lärmarme Entwässerungsrinnen sowie Garagentore zu verwenden, die dem Stand
der Lärmminderungstechnik entsprechen.

6.8 Zwischen Tiefgarageneinhausung der TG-Ausfahrt südlich des geplanten
Gebäudes für Gemeindewohnen im WA und der Lochhamer Straße, ist die gemäß
Planzeichen A.8.12 festgesetzte Schallschutzwand, mit Länge l = 3,0 m, geschlossen
mit einer abfallenden Höhe von Oberkante Tiefgarageneinhausung bis Höhe h =
1,5 m über Gelände am südlichen Ende und einer Schalldämmung von
mindestens RW = 20 dB zu errichten.

7 Abgrabungen und Aufschüttungen
7.1 Aufschüttungen sind in dem Maße zulässig, wie sie zur Herstellung einer

bebaubaren Grundstücksfläche erforderlich sind. Dazu sind Aufschüttungen im
Umfang von max. 4 m gemessen ab dem Höhenbezugspunkt gem. Planzeichen
A.8.5 im Bereich der Gebäude im Sondergebiet SO Pflegeheim und Service-
Wohnen und Allgemeinen Wohngebiet entlang der Lochhamer Straße zulässig.

7.2 Es sind außerhalb der Bauräume ausschließlich Abgrabungen zur Belichtung von
Untergeschossen an der östlichen Fassade im westlichen Bauraum im SO
Pflegeheim und Service-Wohnen mit einer maximalen Tiefe von 5 m gemessen ab
der aufgehenden Wand und einer maximalen Gesamtbreite von 25 m zulässig.

7.3 Innerhalb der Bauräume sind Abgrabungen lediglich zur Errichtung von
Fluchttreppen mit bis zu 3 m Breite zulässig.

8 Grünordnung
8.1 Die Bepflanzung der Freiflächen innerhalb des Geltungsbereichs des

Bebauungsplans ist entsprechend den planerischen und textlichen Festsetzungen
herzustellen, dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Ausgefallene Bäume und
Sträucher sind in der darauffolgenden Vegetationsperiode gleichwertig in der
Wuchsordnung nachzupflanzen. Nachpflanzungen haben den festgesetzten
Güteanforderungen gem. D.8.3 zu entsprechen.

8.2 Für nicht bebaute Flächen innerhalb der Bauräume gelten die angrenzenden
grünordnerischen Festsetzungen entsprechend.

8.3 Die zu pflanzenden Gehölze müssen folgende Güteanforderungen und
Mindestpflanzqualitäten erfüllen:

 - Bäume: Hochstamm, 4 x verpflanzt, mDb, Stammumfang mind. 25 - 30 cm
 - Sträucher: Solitär., 4x verpflanzt, mB, 125-150 cm
8.4 Zufahrten, Wege sowie offene Stellplätze sind auf ein Mindestmaß zu beschränken

und soweit funktional möglich wasserdurchlässig mit einem Abflussbeiwert von
max. 0,7 herzustellen (z.B. Pflaster mit Grasfuge, Rasenpflaster, Rasengittersteine,
Schotterrasen), sofern keine Fahrzeuge gereinigt oder gewartet werden und kein
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen erfolgt.

8.5 Die in der Planzeichnung als zu begrünen und zu bepflanzen festgesetzten Flächen
sind zu mindestens 30 % als blütenreiche Wiesen- und Blühflächen aus heimischen,
standortgerechten Arten (Kräuteranteil mind. 50 %) in der auf die
Nutzungsaufnahme folgenden Vegetationsperiode herzustellen, zu pflegen und zu
erhalten. Rasenflächen dürfen innerhalb dieser zu begrünenden Flächen einen
Anteil von max. 40 % nicht überschreiten. Innerhalb dieser zu begrünenden
Flächen sind Müllaufstellflächen, Feuerwehraufstellflächen, erforderliche Zufahrten
und Wege, Flächen für Anlieferung, Fahrradstellplätze, Spielplätze, 40 m2

Ausschankflächen des angrenzenden Wirtsgartens sowie Licht- und
Lüftungsschächte für Kellergeschosse und Tiefgaragen auf bis 30% der Fläche
zulässig.  
Gartenflächen mit Schotter, Kies oder ähnlichem Belag insbesondere in
Kombination mit nicht durchwurzelbaren Folien sind nicht zulässig.

 Darüber hinaus sind auf diesen Flächen mind. 5 heimische, standortgerechte
Laubbäumen in der Mindestpflanzqualität gem. D.8.3 in der auf die
Nutzungsaufnahme folgenden Vegetationsperiode herzustellen, extensiv zu
pflegen sowie dauerhaft zu erhalten.

8.6 Die Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind mit der Zweckbestimmung
"Grundstückseingrünung" zu erhalten. Baumfällungen zur Gewährleistung der
Verkehrssicherheit sind zulässig, wenn der prägende Charakter als Eingrünung
erhalten bleibt.

8.7 Im gesamten Geltungsbereich müssen nach Fällmaßnahmen mind. 90
standortgerechte Laubbäume in der Fläche vorhanden sein. Die erforderlichen
Nachpflanzungen sind entsprechend den Güteanforderungen gem. D.8.3 zu
erbringen.

8.8 Bei Pflanzung von Bäumen in Belagsflächen ist eine durchwurzelbare, spartenfreie
Mindestfläche von mind. 24 m2 mit einer durchwurzelbaren, spartenfreien
Mindestschichtdicke von 1,50 m vorzusehen. Bei Pflanzungen auf Tiefgaragen und
sonstigen unterbauten Flächen ist eine durchwurzelbare, spartenfreie
Mindestfläche von mind. 24 m2 mit einer durchwurzelbaren, spartenfreien
Mindestschichtdicke von 1,0 m fachgerechtem Bodenaufbau vorzusehen.

8.9 In den befestigten Flächen des Geltungsbereichs sind überdeckte Baumscheiben
zulässig, sofern der langfristige Erhalt der Bäume durch geeignete technische
Maßnahmen gewährleistet wird.

8.10 Die als zu erhalten festgesetzten Bestandsbäume gem. A.7.3 sind dauerhaft zu
erhalten und zu pflegen. Ausgefallene Gehölze sind in der darauffolgenden
Vegetationsperiode gleichwertig nachzupflanzen. Ausnahmsweise können aus
Gründen der Verkehrssicherheit Fällungen vorgenommen werden, wenn an Ort
und Stelle ein gleichwertiger Ersatzbaum gem. D.8.3 gepflanzt wird.

8.11 Die Flachdächer im Planungsgebiet sind auf 45 % der Dachfläche mind. extensiv
mit heimischen Arten (Kräuteranteil mind. 50 %) zu begrünen. Der Aufbau muss aus
einer mind. 20 cm dicken, durchwurzelbaren Substratschicht bestehen. Eine
intensive Begrünung ist allgemein zulässig.

9 Dienstbarkeiten
9.1 Die gem. Ziff. A.8.6 festgesetzte Fläche GF (B) ist mit einem Geh- und Fahrrecht

zugunsten der jeweiligen Eigentümer des Flurstücks Nr. 1039 zu belasten.
9.2 Die gem. Ziff. A.8.7 festgesetzte Fläche GFL (B) ist mit einem Geh-, Fahr- und

Leitungsrecht zugunsten der jeweiligen Eigentümer des Flurstücks Nr. 1039 zu
belasten.

10  Artenschutz
10.1 Für den Verlust einer Baumhöhle sind für den Ersatz jeweils Nistkästen für Vögel und

Fledermäuse im Verhältnis 1:3 zu erbringen. Die Nistkästen sind im Planungsgebiet
an vorhandene Bäume anzubringen und entsprechend zu pflegen.

11 Versickerung und Entwässerung
11.1  Das Niederschlagswasser von Dachflächen und sonstigen befestigten Flächen des

jeweiligen Baugrundstücks ist oberflächig und möglichst breitflächig zu versickern.
Rigolen und Sickerschächte sind nur nach Begründung und unter Einhaltung der
Regeln der Technik zulässig.

12 Mobilfunkanlagen
12.1  Im gesamten Planungsgebiet sind freistehende Mobilfunksendeanlagen

ausgeschlossen.

E. HINWEISE DURCH TEXT
1 Verhältnis zu kommunalen Satzungen
1.1 Soweit im Rahmen dieses Bebauungsplanes nichts Abweichendes geregelt ist,

gelten die kommunalen Satzungen uneingeschränkt in der zum Zeitpunkt des
Bauantrages jeweils gültigen Fassung.

2 Artenschutz
2.1 V1: Um Vogelschlag an Glasfassaden und transparenten Lärmschutzwänden zu

vermeiden, sind an den Glasflächen ab einer Größe von 4 m2 vogelschlagsichere
Maßnahmen zu treffen. Z.B. sind halbtransparente Materialien wie Milchglas,
Glasbausteine, farbiges, satiniertes oder mattiertes Glas gut geeignet. Genauso
wirksam sind Muster in den Scheiben, die während der Herstellung z.B. mit Lasern,
Sandstrahlverfahren oder Siebdruck eingebracht werden. Die Gläser sollten
entspiegelt sein und max, 10 % Außenreflexionsgrad haben. Vermeiden sollte man
in jedem Fall transparente Glasflächen, durch die die Landschaft, der Himmel oder
Gehölze sichtbar sind. Es wird auf das Maßnahmenblatt „Vogelschlag an
Glasflächen vermeiden“ des Landesamt für Umwelt (LfU) verwiesen.

2.2 V2: Für Gehölzschnittmaßnahmen und Baumfällungen ist der grundsätzliche
Verbotszeitraum des § 39 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 BNatSchG (01.03.-30.09.) zu beachten.
Ausnahmen sind nur in den unter § 39 Abs. 5 S. 2 BNatSchG genannten Fällen
zulässig. Die Entfernung von Hecken und Gebüschen ist in der Zeit von Anfang
März bis Ende September grundsätzlich untersagt (§ 39 Abs. 5 BNatSchG).

2.3 V3: Im zukünftigen Baugebiet und während der Baumaßnahmen sollten
ausschließlich fledermausfreundliche Beleuchtungsmittel, wie z.B. LED-Leuchten
unter 2700 Kelvin, Amber-LED unter 2200 Kelvin oder Natriumdampflampen genutzt
werden. Die Beleuchtung sollte auf das unbedingt erforderliche Maß reduziert
werden. Es sollten nach oben abgeschirmte, zielgerichtete Beleuchtungsmittel
installiert werden.

2.4 V4: Da die Gehölzbestände im Norden des Planungsgebietes (besonders im
Innenhof des Seniorenzentrums) eine wichtige Leitstruktur für jagende Fledermäuse
sowie einen Lebensraum für viele baum- und teilweise höhlenbrütende Vogelarten
darstellen, sollten diese im Bebauungsplan so weit wie möglich als zu erhalten
festgesetzt bzw. durch Neupflanzungen ersetzt werden.

2.5 V5: Potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten am Gebäude sowie Baumhöhlen
sind vor Abrissbeginn bzw. Entfernung der Bäume gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG auf
ein tatsächliches Vorkommen von Tieren durch eine*n Fachbiolog*in zu
überprüfen. Sollten Tiere nachgewiesen werden, sind in Abstimmung mit der
zuständigen Naturschutzbehörde ggf. weitere Maßnahmen zu treffen.

3 Grundwasser
3.1 Sollten Bauwerke, wie z.B. Tiefgaragen und Keller in den Grundwasserkörper

hineinreichen, sind diese wasserdicht auszubilden und auftriebssicher herzustellen.
Für Bauwerke, die so tief gründen, dass ein Grundwasseraufstau zu erwarten ist,
muss ein wasserrechtliches Verfahren durchgeführt werden. Gleiches gilt für eine
eventuell erforderliche Bauwasserhaltung.

3.2 Die Erkundung des Baugrundes einschließlich der Grundwasserverhältnisse obliegt
grundsätzlich dem jeweiligen Bauherrn, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen
auftretendes Grund- oder Hang- und Schichtenwasser sichern muss.

3.2 Die DIN 18195 mit DIN 18533 ist zu beachten. Schleppwasser ist in
Verdunstungsrinnen zu fassen. Auf das LfU-Merkblatt 4.3/15 mit dazugehörigem
Schreiben in Anlage 1 wird verwiesen.

4 Niederschlagswasser, Versickerung und Entwässerung
4.1 Bei der Versickerung sind die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung

(NWFreiV) und die Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von
gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) zu
berücksichtigen. Für die Bemessung und Planung von Anlagen im Umgang mit
Niederschlagswasser wird als fachliche Arbeitsgrundlage auf das Arbeitsblatt DWA-
A 138 (Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von
Niederschlagswasser) und das Merkblatt DWA-M 153 (Handlungsempfehlungen
zum Umgang mit Regenwasser) verwiesen.

4.2 Öffnungen am Gebäude (Lichtschächte, Treppenabgänge, Kellerfenster, Türen,
Be- und Entlüftung, Mauerdurchleitungen, etc.) sind ggf. ausreichend
hochzusetzen und gegen eindringendes Wasser zu sichern. Tiefgaragenein- und
-ausfahrten sind baulich zum Schutz vor Überflutung mit einer Überhöhung von
mind. 10 cm gegenüber der angrenzenden öffentlichen Straßenfläche
auszubilden. Durch die entstehende Bebauung darf es zudem zu keiner
Verschlechterung bei wild abfließendem Wasser für Dritte kommen (§ 37 WHG).

5 Bodenschutz
5.1 Der Oberboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie

bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist
in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu
schützen (§ 202 BauGB).

5.2 Bei Herstellung der Geländeoberfläche ist eine humushaltige Oberbodenschicht
mit mindestens 20 cm Mächtigkeit herzustellen.

5.3 Zur Gewährleistung einer bodenschonenden Ausführung der Bauarbeiten sind die
DIN 18915 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten“ (Stand: Juni
2018) und DIN 19731 „Verwertung von Bodenmaterial“ (Stand: Mai 1998) sowie §
12 BBodSchG zu beachten.

6 Altlasten
6.1 Sollten bei den Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkeiten des

Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder
Altlast hindeuten, ist unverzüglich das Landratsamt zu benachrichtigen
(Mitteilungspflicht gem. Art. 1 BayBodSchG).

7 Grünplanung
7.1 Im Bereich von Spielplätzen und des Demenzgartens des Altenwohnheims dürfen

giftige Gehölze laut LWG-Veröffentlichung (Bayerische Landesanstalt für Weinbau
und Gartenbau) Giftpflanzen in Gärten und Grünanlagen -jeweils neueste
Fassung- mit einer Einstufung von “stark giftig“, "giftig" und "schwach giftig“ nicht
gepflanzt werden.

7.2 Mit dem Bauantrag ist ein Baumbestands- und Freiflächengestaltungsplan
einzureichen.

8 Baumschutz
8.1 Bei Baumaßnahmen im Nahbereich von Bäumen wird die Berücksichtigung der

DIN 18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei
Baumaßnahmen" und der RAS-LP4 "Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil:
Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und
Tieren" empfohlen.

8.2 Geeignete technische Maßnahmen zum Erhalt von Bäumen sind
Baumschutzvorrichtungen (z.B. Bügel, Poller), die die Bäume vor Anfahrschäden
und Verdichtung schützen.

9 Immissionsschutz
9.1 Die stationären Anlagen (Dachtechnik, usw.) dürfen eine Schallleistung von LWA =

67/52 dB(A) Tag/Nacht nicht überschreiten. Ausnahmen sind zulässig, wenn die
schalltechnische Verträglichkeit mit der schutzbedürftigen Nachbarschaft
nachgewiesen werden kann, d.h. wenn die jeweiligen Immissionsrichtwerte um
mindestens 15 dB(A) unterschritten werden.

9.2 Anlieferungen sind im Nachtzeitraum (22:00 - 06:00 Uhr) unzulässig.
9.3 Eine Nutzung der oberirdischen Stellplätze ist im Nachtzeitraum (22:00 - 06:00 Uhr)

unzulässig, z.B. durch Ausweisung von Besucherstellplätzen, die i.d.R. nur tagsüber
genutzt werden. Die Stellplätze des Personals und der Wohnnutzungen sollten in
der Tiefgarage untergebracht werden und können dann tags und nachts
uneingeschränkt genutzt werden.

9.4 Beim Planungsfall der Errichtung einer Tiefgarageneinfahrt für die südlich des
Planungsgebietes liegende Gaststätte Pschorrhof ist zwischen
Tiefgarageneinhausung und der westlichen Plangebietsgrenze eine
Schallschutzwand, mit Länge l = 10,0 m, geschlossen mit einer abfallenden Höhe
von Oberkante Tiefgarageneinhausung bis Höhe h = 1,5 m über Gelände am
westlichen Ende, mit einer Schalldämmung von mindestens Rw = 20 dB zu errichten.
Da sich die TG-Ausfahrt im Planungsfall nicht im Geltungsbereich des hier
vorliegenden Bebauungsplans Nr. 25 A „Seniorenheim heim Rudolf- und Maria-
Gunst-Haus“ befindet, sondern im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 50
„Pschorrhof“, wird die erforderliche Schallschutzwand mit den beschriebenen
Ausmaßen als zeichnerische und textliche Festsetzung in den Bebauungsplan Nr.
50 aufgenommen.

10 Denkmalschutz
10.1 Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler sind gemäß Art. 8 DSchG

unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Bayerischen
Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen.

11 Sonstiges
11.1 Alle zitierten DIN-Normen, Richtlinien und Arbeitsblätter liegen im Rathaus der

Gemeinde Gräfelfing zur Einsicht bereit. Zudem sind alle Normen und Richtlinien im
Archiv des Patentamts hinterlegt.

D. FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

E. HINWEISE DURCH TEXT

PRÄAMBEL

B. KENNZEICHNUNGEN UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

VERFAHRENSVERMERKEA. FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN
Der Gemeinderat der Gemeinde Gräfelfing erlässt auf der Grundlage des § 2 Abs. 1, der §§ 9, 10 und 13a des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. §§ 1 – 23 der
Baunutzungsverordnung (BauNVO), der Planzeichenverordnung (PlanZV), Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) sowie Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Bayern (GO), jeweils in der zum Satzungsbeschluss gültigen Fassung, diesen Bebauungsplan als

              Satzung.

Der Bebauungsplan Nr. 25 A ersetzt innerhalb seines Geltungsbereiches die von ihm erfassten Teilbereiche des Bebauungsplans Nr. 25 für den Bereich Lochhamer Straße,
Lindenstraße, Buchenstraße und Friedenstraße (beidseitig).

PLANZEICHNUNG

C. HINWEISE DURCH PLANZEICHEN


